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Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte im 
Amtsblatt 8/2004 vom 18.12.2004 

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte im 
Amtsblatt … vom … 

  
  
Satzung über die öffentliche Abwasserbe-

seitigung der Stadt Hennigsdorf 
Satzung über die öffentliche Abwasserbe-

seitigung der Stadt Hennigsdorf 
  

BV 0136/2004 BV 0092/2011 
  
Auf der Grundlage der §§ 3, 5 und 15 der Ge-
meindeordnung für das Land Brandenburg 
(GO) vom 15.10.1993 in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10.10.2001 (GVBl. Teil I 
S. 154), zuletzt geändert durch Art. 4 des Ge-
setzes zur Entlastung der Kommunen von 
pflichtigen Aufgaben vom 04.06.2003 (GVBl. I 
S 172) und der §§ 64 ff. des Brandenburgi-
schen Wassergesetzes vom 13.07.1994 
(GVBl. I S. 302), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 10.07.2002 (GVBl. I S. 62) in der 
jeweils geltenden Fassung hat die Stadtver-
ordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf 
in ihrer Sitzung am 24.11.2004 nachfolgende 
Neufassung der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf 
beschlossen: 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Hennigsdorf hat in ihrer öffentlichen Sitzung 
am 02.11.2011 auf der Grundlage von § 3 der 
Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07 
[Nr.19] S. 286), geändert durch Artikel 15 des 
Gesetzes vom 23.09.2008 (GVBl. I/08 [Nr.12] 
S. 207) i.V.m.  § 54 des Gesetzes zur Ord-
nung des Wasserhaushalts (WHG) vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert 
durch Art. 12 des Gesetzes vom 12.08.2010 
(BGBl. I S. 1163) und §§ 54 Abs. 4, 66 Abs. 2 
des Brandenburgischen Wassergesetzes 
(BbgWG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 08.12.2004 (GVBl. I/05 [Nr.5] S. 
50), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 15.07.2010 (GVBl. I/10 [Nr.28] S. 
4)  nachfolgende Satzung beschlossen: 

  
I. Teil – Allgemeines I. Teil – Allgemeines 

  
§ 1 § 1 

Öffentliche Einrichtung Öffentliche Einrichtung 
  
(1) Die Stadt Hennigsdorf, nachstehend 

„Stadt“ genannt, betreibt die öffentliche 
Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet in 
Form der zentralen und der dezentralen 
Abwasserbeseitigung jeweils als eine öf-
fentliche Einrichtung. 

(1) Die Stadt Hennigsdorf, nachstehend 
„Stadt“ genannt, betreibt die öffentliche 
Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet nach 
Maßgabe der Abwasserbeseitigungssat-
zung der Stadt jeweils als eine rechtlich 
selbständige öffentliche Einrichtung 

  
 a) als eine Anlage zur Schmutzwasserbe-

seitigung (zur zentralen Schmutzwas-
serbeseitigung und zur dezentralen 
Schmutzwasserbeseitigung/ Schlamm-
beseitigung von nicht separiertem 
Schlamm aus Kleinkläranlagen), sowie 

 b) als eine Anlage zur zentralen Beseiti-
gung von Niederschlagswasser. 

  
(2) Die öffentliche Abwasserbeseitigung um-

fasst einerseits das netzgebundene Sam-
meln, Behandeln, Ableiten, Verregnen, 
Verrieseln und Versickern von Abwasser 
sowie das Stabilisieren und Entwässern 
von Schlämmen aus der Abwasserbehand-
lung (zentrale Abwasserbeseitigung) und 

(2) Die öffentliche Abwasserbeseitigung um-
fasst einerseits das netzgebundene Sam-
meln, Behandeln, Ableiten, Verregnen, 
Verrieseln und Versickern von Schmutz-
wasser und Niederschlagswasser, sofern 
und soweit letzteres nicht von den Grund-
stückseigentümern oder diesen nach § 3 
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andererseits die Abfuhr und Behandlung 
des Abwassers aus den abflusslosen Gru-
ben zur Sammlung häuslicher Abwässer 
(dezentrale Abwasserbeseitigung). Die öf-
fentliche Abwasserbeseitigung erfasst 
auch die Abfuhr von Schlämmen aus 
Kleinkläranlagen. Nicht erfasst wird die Ab-
leitung und Behandlung des Abwassers 
aus Kleinkläranlagen. 

dieser Satzung Gleichgestellten ohne Be-
einträchtigung des Wohls der Allgemein-
heit versickert, verregnet, verrieselt oder 
unmittelbar in ein Gewässer eingeleitet 
werden kann (zentrale Niederschlagswas-
serbeseitigung), sowie das Stabilisieren 
und Entwässern von Schlämmen aus der 
Abwasserbehandlung (zentrale Schmutz-
wasserbeseitigung) und andererseits die 
Abfuhr und Behandlung des Schmutzwas-
sers aus den abflusslosen Gruben zur 
Sammlung häuslicher Abwässer (dezentra-
le Schmutzwasserbeseitigung). Die öffent-
liche Abwasserbeseitigung erfasst auch 
die Abfuhr von nicht separierten Schläm-
men aus Kleinkläranlagen. Nicht erfasst 
wird die Ableitung und Behandlung des 
Schmutzwassers aus Kleinkläranlagen.  

  
(3) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Er-

weiterung oder Änderung der öffentlichen 
Abwasseranlagen besteht nicht. 

(3) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Er-
weiterung oder Änderung der öffentlichen 
Abwasseranlagen besteht nicht. 

  
(4) Die Stadt Hennigsdorf kann sich zur Erfül-

lung der Aufgaben der Abwasserbeseiti-
gung Dritter bedienen. 

(4) Die Stadt Hennigsdorf kann sich zur Erfül-
lung der Aufgaben der Abwasserbeseiti-
gung Dritter bedienen. 

  
§ 2 § 2 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 
  
(1) Abwasser (§ 64 Abs. 1 BbgWG) ist das 

durch häuslichen, gewerblichen, landwirt-
schaftlichen oder sonstigen Gebrauch in 
seinen Eigenschaften veränderte und das 
bei Trockenwetter damit zusammen abflie-
ßende und gesammelte Wasser 
(Schmutzwasser) sowie das von Nieder-
schlägen aus dem Bereich von bebauten 
oder befestigten Flächen gesammelt ab-
fließende und gesammelte Wasser (Nie-
derschlagswasser). Die Stadt ist derzeit 
der fast ausschließliche Einleiter von Nie-
derschlagswasser. Aus diesem Grund wird 
die Herstellung, Erneuerung, Änderung, 
Beseitigung sowie die Instandsetzung und 
–haltung und die Unterhaltung der Anlagen 
zur Sammlung und Ableitung von und An-
schlüsse für Niederschlagswasser allein 
durch die Stadt betrieben und kostenmäßig 
getragen. Als Schmutzwasser gelten auch 
die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern 
und Ablagern von Abfällen austretenden 
und gesammelten Flüssigkeiten. 

(1) Abwasser (§ 64 Abs. 1 BbgWG) ist das 
durch häuslichen, gewerblichen, landwirt-
schaftlichen oder sonstigen Gebrauch in 
seinen Eigenschaften veränderte und das 
bei Trockenwetter damit zusammen abflie-
ßende und gesammelte Wasser 
(Schmutzwasser) sowie das von Nieder-
schlägen aus dem Bereich von bebauten 
oder befestigten Flächen gesammelt ab-
fließende Wasser (Niederschlagswasser). 
Als Schmutzwasser gelten auch die aus 
Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ab-
lagern von Abfällen austretenden und ge-
sammelten Flüssigkeiten. Nicht als Ab-
wasser im Sinne dieser Satzung gilt unver-
schmutztes Abwasser, das zur Gewinnung 
von Wärme abgekühlt wurde sowie Nie-
derschlagswasser von Dachflächen, wel-
ches ohne Beeinträchtigung des Wohls der 
Allgemeinheit versickert, verregnet, verrie-
selt oder unmittelbar in ein Gewässer ein-
geleitet werden kann. 
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 Die Stadt ist derzeit der fast ausschließli-

che Einleiter von Niederschlagswasser. 
Aus diesem Grund wird die Instandsetzung 
und –haltung und die Unterhaltung der An-
lagen zur Sammlung und Ableitung von 
und Anschlüsse für Niederschlagswasser 
allein durch die Stadt betrieben und kos-
tenmäßig getragen.  

  
(2) Öffentliche Abwasseranlagen dienen der 

netzgebundenen öffentlichen Abwasserbe-
seitigung. 

(2) Öffentliche Abwasseranlagen dienen der 
netzgebundenen öffentlichen Abwasserbe-
seitigung. 

  
(3) Öffentliche Abwasseranlagen sind insbe-

sondere die öffentlichen Kanäle, Regen-
rückhaltebecken, Regenüberlauf- und Re-
genklärbecken, Abwasserpumpwerke, Fä-
kalienannahmestationen und Klärwerke 
sowie offene und geschlossene Gräben, 
soweit sie der öffentlichen Abwasserbesei-
tigung dienen und nicht durch gesetzliche 
Bestimmungen einer be- stimmten Ge-
wässerordnung zugewiesen sind 

(3) Öffentliche Abwasseranlagen sind insbe-
sondere die öffentlichen Kanäle, Regen-
rückhaltebecken, Regenüberlauf- und Re-
genklärbecken, Abwasserpumpwerke, Fä-
kalienannahmestationen und Klärwerke 
sowie offene und geschlossene Gräben, 
soweit sie der öffentlichen Abwasserbesei-
tigung dienen und nicht durch gesetzliche 
Bestimmungen einer bestimmten Gewäs-
serordnung zugewiesen sind. Zu den öf-
fentlichen Abwasseranlagen gehören im 
Übrigen alle von der Stadt selbst oder von 
Dritten hergestellten und betriebenen An-
lagen, deren sich die Stadt zur Abwasser-
beseitigung bedient. Dies sind Anlagen, 
die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln 
und Einleiten von Abwasser sowie der 
Verwertung oder Beseitigung der bei der 
Abwasserbeseitigung anfallenden Rück-
stände dienen. 

  
(4) Zu den öffentlichen Abwasseranlagen ge-

hören nicht die Grundstücksanschlüsse. 
Grundstücksanschlüsse beginnen an dem 
jeweiligen Anschlussstutzen bzw. der Muf-
fe an dem erschließenden öffentlichen 
Abwasserkanal und enden, bei Freigefälle-
kanälen, hinter dem ersten Prüfschacht 
bzw. der ersten Prüföffnung auf dem 
Grundstück. In Gebieten mit dem Verfah-
ren „Druckentwässerung“ endet der 
Grundstücksanschluss an der Grund-
stücksgrenze. 

(4) Zu den öffentlichen Abwasseranlagen ge-
hören nicht die Grundstücksanschlüsse. 
Grundstücksanschlüsse beginnen an dem 
jeweiligen Anschlussstutzen bzw. der Muf-
fe an dem erschließenden öffentlichen 
Abwasserkanal und enden, bei Freigefälle-
kanälen, hinter dem ersten Prüfschacht 
bzw. der ersten Prüföffnung auf dem 
Grundstück. In Gebieten mit dem Verfah-
ren „Druckentwässerung“ endet der 
Grundstücksanschluss an der Grund-
stücksgrenze. 

  
(5) Grundstücksentwässerungsanlagen sind 

Einrichtungen auf dem Grundstück, die der 
Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung und 
Ableitung des Abwassers bis zum Grund-
stücksanschluss dienen. Dazu gehören 
insbesondere Leitungen, die im Erdreich 
oder Fundamentbereich verlegt sind und 
das Abwasser dem Grundstücksanschluss 
zuführen (Grundleitungen) sowie weitere 

(5) Grundstücksentwässerungsanlagen sind 
Einrichtungen auf dem Grundstück, die der 
Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung und 
Ableitung des Abwassers bis zum Grund-
stücksanschluss dienen. Dazu gehören 
insbesondere Leitungen, die im Erdreich 
oder Fundamentbereich verlegt sind und 
das Abwasser dem Grundstücksanschluss 
zuführen (Grundleitungen) sowie weitere 
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Prüfschächte und, solange keine An-
schlussmöglichkeit an einen Kanal oder 
ein Klärwerk besteht, auch abflusslose 
Gruben und Kleinkläranlagen. 

Prüfschächte und, solange keine An-
schlussmöglichkeit an einen Kanal oder 
ein Klärwerk besteht, auch abflusslose 
Gruben und Kleinkläranlagen. 

  
(6) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung 

gilt ohne Rücksicht auf die Grundbuchbe-
zeichnung jeder zusammenhängende, be-
baute oder unbebaute Grundbesitz, sofern 
er eine selbständige Wirtschaftliche Einheit 
bildet. 

(6) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung 
gilt ohne Rücksicht auf die Grundbuchbe-
zeichnung jeder zusammenhängende, be-
baute oder unbebaute Grundbesitz, sofern 
er eine selbständige wirtschaftliche Einheit 
bildet. 

 
 

 

II. Teil – Anschluss und Benutzung II. Teil – Anschluss und Benutzung 
  

§ 3 § 3 
Berechtigung und Verpflichtung zum An-

schluss und zur Benutzung 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

  
(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf 

denen Abwasser anfällt, sind nach den 
nachfolgenden Bestimmungen in dieser 
Satzung berechtigt und verpflichtet, ihre 
Grundstücke an die öffentlichen Abwas-
seranlagen anzuschließen und diese zu 
benutzen. Dabei ist Schmutzwasser den 
Schmutzwasserkanälen, Niederschlags-
wasser und sonstiges unverschmutztes 
Wasser (z.B. Grundwasser) den Regen-
wasserkanälen zuzuführen, sofern eine 
örtliche Versickerung des Regenwassers 
sachgerecht nicht möglich ist. 

(1) Die Eigentümer von Grundstücken im Ge-
biet der Stadt, auf denen Abwasser anfällt, 
sind nach den nachfolgenden Bestimmun-
gen in dieser Satzung berechtigt, den An-
schluss ihrer Grundstücke an die beste-
henden öffentlichen Abwasseranlagen zu 
verlangen und nach betriebsfertiger Her-
stellung des Anschlusses unter Beachtung 
der Vorschriften dieser Satzung die öffent-
lichen Abwasseranlagen zu benutzen (An-
schluss- und Benutzungsrecht). Das An-
schlussrecht erstreckt sich nur auf solche 
Grundstücke, die an eine betriebsfertige 
und aufnahmefähige öffentliche Abwas-
seranlage angeschlossen werden können. 
Der Erbbauberechtigte oder sonst zur bau-
lichen Nutzung des Grundstücks dinglich 
Berechtigte tritt an die Stelle des Eigentü-
mers. 

  
(2) Der Erbbauberechtigte oder sonst zur 

baulichen Nutzung des Grundstücks ding-
lich Berechtigte tritt an die Stelle des Ei-
gentümers. 

(2) Bei Grundstücken, die nach dem Ausbau-
programm der Stadt nicht oder noch nicht 
an einen öffentlichen Abwasserkanal an-
geschlossen werden können oder deren 
Anschluss wegen ihrer besonderen Lage 
oder aus technischen oder aus betriebli-
chen Gründen erhebliche Schwierigkeiten 
oder Kosten verursacht, kann der Grund-
stückseigentümer den Anschluss seines 
Grundstücks nur verlangen, wenn er den 
für den Bau des öffentlichen Kanals ent-
stehenden Aufwand übernimmt und auf 
Verlangen angemessene Sicherheit leistet. 
Einzelheiten, insbesondere die Frage, wer 
den Unterhaltungs- und Erneuerungsauf-
wand trägt, werden durch Vereinbarung 
geregelt. 
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(3) Wohnungseigentümer im Sinne des 

Wohnungseigentumsgesetzes sind ver-
pflichtet, den Verwalter oder eine andere 
Person zu bevollmächtigen, alle Rechts-
geschäfte, die sich aus dem Entsor-
gungsverhältnis ergeben, mit Wirkung für 
und gegen alle Wohnungseigentümer ei-
nes Grundstücks mit der Stadt abzu-
schließen. 

(3) Die Eigentümer von Grundstücken, die aus 
technischen, betrieblichen oder topogra-
phischen Gründen nicht an die zentrale 
Abwasserbeseitigung angeschlossen wer-
den können, sind ungeachtet der Regelung 
unter Abs. 2 berechtigt, von der Stadt die 
Entsorgung des Schmutzwassers aus ab-
flusslosen Sammelgruben und die Entsor-
gung von nicht separiertem Schlamm aus 
Kleinkläranlagen zu verlangen (Benut-
zungsrecht). 

  
(4) Mehrere dinglich Berechtigte haften als 

Gesamtschuldner! Von ihnen ist jeder be-
rechtigt und verpflichtet. 

 

  
(5) Die Benutzungspflicht nach Absatz 1 trifft 

auch die sonst zur Nutzung eines Grund-
stücks oder einer Wohnung berechtigten 
Person. 

 

  
(6) Bebaute Grundstücke sind anzuschlie-

ßen, sobald der für sie bestimmte öffentli-
che Abwasserkanal sowie der Grund-
stücksanschluss betriebsfertig hergestellt 
sind. Wird der öffentliche Abwasserkanal 
sowie der Grundstücksanschluss erst 
nach Errichtung einer baulichen Anlage 
auf dem Grundstück hergestellt, so ist das 
Grundstück innerhalb von sechs Monaten 
nach der betriebsfertigen Herstellung an-
zuschließen. 

 

  
(7) Unbebaute Grundstücke sind anzuschlie-

ßen, wenn die Voraussetzungen des Abs. 
6 vorliegen und der Anschluss im Interes-
se der öffentlichen Gesundheitspflege, 
des Verkehrs oder aus anderen Gründen 
des öffentlichen Wohls geboten ist. 

 

  
(8) Abwasser, das auf Grundstücken anfällt, 

die nicht an die öffentlichen Abwasseran-
lagen angeschlossen sind, hat der nach 
den Absätzen 1 bis 5 Verpflichtete der 
Stadt oder dem von ihr beauftragten Un-
ternehmen zur Abfuhr zu überlassen. Für 
Grundstücke mit Kleinkläranlagen gilt dies 
nur in Bezug auf in der Kleinkläranlage 
angefallene Schlämme. 

 

  
(9) Bei Grundstücken, die nach dem Aus-

bauprogramm der Stadt nicht oder noch 
nicht an einen öffentlichen Abwasserkanal 
angeschlossen werden können oder de-
ren Anschluss wegen ihrer besonderen 
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Lage oder aus technischen oder aus be-
trieblichen Gründen erhebliche Schwie-
rigkeiten oder Kosten verursacht, kann 
der Grundstückseigentümer den An-
schluss seines Grundstücks nur verlan-
gen, wenn er den für den Bau des öffent-
lichen Kanals entstehenden Aufwand ü-
bernimmt und auf Verlangen angemesse-
ne Sicherheit leistet. Einzelheiten, insbe-
sondere die Frage, wer den Unterhal-
tungs- und Erneuerungsaufwand trägt, 
werden durch Vereinbarung geregelt. 

  
(10) Werden an einer Erschließungsstraße, in 

die später Abwasserkanäle eingebaut 
werden sollen, Neubauten errichtet, so 
sind auf Verlangen der Stadt alle Einrich-
tungen für den künftigen Anschluss an die 
öffentlichen Abwasseranlagen vorzuberei-
ten. Neubauten können erst dann errich-
tet werden, wenn die öffentliche Abwas-
serbeseitigung durch Anschluss an die öf-
fentlichen Abwasseranlagen oder durch 
abflusslose Gruben oder Kleinkläranlagen 
gewährleistet ist. 

 

  
 § 4 
 Anschluss- und Benutzungszwang 

  
 (1) Die nach § 3 zum Anschluss Berechtigten 

sind verpflichtet, bebaute und auch unbe-
baute Grundstücke an die öffentlichen Ab-
wasseranlagen anzuschließen (Anschluss-
zwang). Sie sind verpflichtet, vorbehaltlich 
der Einschränkungen in dieser Satzung, 
das gesamte auf dem Grundstück anfal-
lende Schmutzwasser in die öffentlichen 
Abwasseranlagen einzuleiten (Benut-
zungszwang). Schmutzwasser, das auf 
Grundstücken anfällt, die nicht an die öf-
fentlichen Abwasseranlagen angeschlos-
sen sind, hat der Verpflichtete der Stadt 
oder dem von ihr beauftragten Unterneh-
men zur Abfuhr zu überlassen (Benut-
zungszwang). Für Grundstücke mit Klein-
kläranlagen gilt dies nur in Bezug auf in 
der Kleinkläranlage angefallene nicht se-
parierte Klärschlämme. Die Eigentümer 
von Grundstücken oder diesen nach den 
nachfolgenden Regelungen Gleichgestell-
te, auf denen Niederschlagswasser anfällt, 
sind nur dann berechtigt, das Nieder-
schlagswasser den Regenwasserkanälen 
zuzuführen, wenn eine örtliche Versicke-
rung, Verregnung oder Verrieselung auf 
dem eigenen Grundstück oder die Einlei-
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tung in ein Gewässer ohne Beeinträchti-
gung des Wohls der Allgemeinheit nicht 
oder nicht sachgerecht möglich ist. An-
sonsten haben sie das Niederschlagswas-
ser auf dem eigenen Grundstück zu versi-
ckern, zu verregnen, zu verrieseln oder 
unmittelbar in ein Gewässer einzuleiten. 

  
 (2) Bebaute Grundstücke sind anzuschließen, 

sobald der für sie bestimmte öffentliche 
Abwasserkanal sowie der Grundstücksan-
schluss betriebsfertig hergestellt sind. Wird 
der öffentliche Abwasserkanal sowie der 
Grundstücksanschluss erst nach Errich-
tung einer baulichen Anlage auf dem 
Grundstück hergestellt, so ist das Grund-
stück innerhalb von sechs Monaten nach 
der betriebsfertigen Herstellung anzu-
schließen. 

  
 (3) Unbebaute Grundstücke sind anzuschlie-

ßen, wenn die Voraussetzungen des Abs. 
2 vorliegen und der Anschluss im Interesse 
der öffentlichen Gesundheitspflege oder 
aus anderen Gründen des öffentlichen 
Wohls geboten ist. 

  
 (4) Der Erbbauberechtigte oder sonst zur bau-

lichen Nutzung des Grundstücks dinglich 
Berechtigte tritt an die Stelle des Eigentü-
mers. 

  
 (5) Wohnungseigentümer im Sinne des Woh-

nungseigentumsgesetzes sind Eigentümer 
im Sinne von Abs. 1. Zur Bündelung der 
Zustellung von Bescheiden sind sie ver-
pflichtet, den Verwalter oder eine andere 
Person zu bevollmächtigen, alle Rechtsge-
schäfte, die sich aus dem Entsorgungsver-
hältnis ergeben, mit Wirkung für und gegen 
alle Wohnungseigentümer eines Grund-
stücks mit der Stadt abzuschließen. An der 
Stellung der Wohnungseigentümer als Be-
rechtigte und Verpflichtete dieser Satzung 
ändert sich hierdurch nichts. 

  
 (6) Mehrere dinglich Berechtigte haften als 

Gesamtschuldner. Von ihnen ist jeder be-
rechtigt und verpflichtet. 

  
 (7) Die Benutzungspflicht nach Absatz 1 trifft 

auch die sonst zur Nutzung eines Grund-
stücks oder einer Wohnung berechtigten 
Personen. 
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 (8) Sowohl der Anschluss des Grundstücks 

als auch die Zuführung von Schmutzwas-
ser dürfen nur nach Genehmigung durch 
die Stadt erfolgen.  

  
 (9) Werden an einer Erschließungsstraße, in 

die später Abwasserkanäle eingebaut wer-
den sollen, Neubauten errichtet, so sind 
auf Verlangen der Stadt alle Einrichtungen 
für den künftigen Anschluss an die öffentli-
chen Abwasseranlagen vorzubereiten. 
Neubauten können erst dann errichtet 
werden, wenn die öffentliche Abwasserbe-
seitigung durch Anschluss an die öffentli-
chen Abwasseranlagen oder durch ab-
flusslose Gruben oder Kleinkläranlagen 
gewährleistet ist.)  

 
§ 4 § 5 

Anschlussstellen, vorläufiger Anschluss Anschlussstellen, vorläufiger Anschluss 
  
(1) Wenn der Anschluss eines Grundstücks an 

den nächsten öffentlichen Abwasserkanal 
technisch unzweckmäßig oder die Ablei-
tung des Abwassers über diesen Kanal für 
die öffentliche Abwasseranlage nachteilig 
wäre, kann die Stadt verlangen oder auf 
Antrag gestatten, dass das Grundstück an 
einen anderen öffentlichen Abwasserkanal 
angeschlossen wird. 

(1) Wenn der Anschluss eines Grundstücks an 
den nächsten öffentlichen Abwasserkanal 
technisch unzweckmäßig oder die Ablei-
tung des Abwassers über diesen Kanal für 
die öffentliche Abwasseranlage nachteilig 
wäre, kann die Stadt verlangen oder auf 
Antrag gestatten, dass das Grundstück an 
einen anderen öffentlichen Abwasserkanal 
angeschlossen wird. 

  
(2) Ist der für ein Grundstück bestimmte öf-

fentliche Abwasserkanal noch nicht erstellt, 
kann die Stadt auf Antrag den vorläufigen 
Anschluss an einen anderen öffentlichen 
Abwasserkanal auf Kosten des Grund-
stückseigentümers gestatten oder – bei 
verhältnismäßigem Kostenaufwand – auch 
ohne Antrag des Anschlusspflichtigen von 
diesem verlangen. 

(2) Ist der für ein Grundstück bestimmte öf-
fentliche Abwasserkanal noch nicht erstellt, 
kann die Stadt auf Antrag den vorläufigen 
Anschluss an einen anderen öffentlichen 
Abwasserkanal auf Kosten des Grund-
stückseigentümers gestatten oder – bei 
verhältnismäßigem Kostenaufwand – auch 
ohne Antrag des Anschlusspflichtigen von 
diesem verlangen. 

  
§ 5 § 6 

Befreiungen Befreiungen 
  
(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss an 

die öffentliche Abwasserbeseitigung oder 
von der Verpflichtung zur Benutzung von 
deren Einrichtungen ist der nach § 3 Abs. 
1 bis 5 und 8 Verpflichtete auf Antrag in-
soweit und solange zu befreien, als ihm 
der Anschluss oder die Benutzung wegen 
eines die öffentlichen Belange überwie-
genden privaten Interesses an der eigenen 
Beseitigung des Abwassers nicht zugemu-
tet werden kann und die Befreiung was-
serwirtschaftlich unbedenklich ist. 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss an 
die öffentliche Abwasserbeseitigung oder 
von der Verpflichtung zur Benutzung von 
deren Einrichtungen ist der nach § 4 Abs. 
1, 4 bis 6 Verpflichtete auf Antrag insoweit 
und solange zu befreien, als ihm der An-
schluss oder die Benutzung wegen eines 
die öffentlichen Belange überwiegenden 
privaten Interesses an der eigenen Besei-
tigung des Abwassers nicht zugemutet 
werden kann und die Befreiung wasser-
wirtschaftlich unbedenklich ist. 
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(2) Die Befreiung ist schriftlich zu beantragen. 

Der Antrag ist unter der Angabe von Grün-
den spätestens zwei Monate vor dem Zeit-
punkt zu stellen, zu dem die Befreiung ge-
wünscht wird. Die Befreiung kann befristet, 
unter Bedingungen und Auflagen sowie 
unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi-
derrufs erteilt werden. 

(2) Die Befreiung ist schriftlich zu beantragen. 
Der Antrag ist unter der Angabe von Grün-
den spätestens zwei Monate vor dem Zeit-
punkt zu stellen, zu dem die Befreiung ge-
wünscht wird. Die Befreiung kann befristet, 
unter Bedingungen und Auflagen sowie 
unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi-
derrufs erteilt werden. 

  
§ 6 § 7 

Allgemeine Ausschlüsse Allgemeine Ausschlüsse 
  
(1) Von der öffentlichen Abwasserbeseitigung 

sind sämtliche Stoffe ausgeschlossen, die 
die Reinigungswirkung der Klärwerke, den 
Betrieb der Schlammbehandlungsanlagen, 
die Schlammbeseitigung oder die 
Schlammverwertung beeinträchtigen, die 
öffentlichen Abwasseranlagen oder Fahr-
zeuge zur Abfuhr von Abwasser aus ab-
flusslosen Gruben und Schlamm aus 
Kleinkläranlagen angreifen, ihre Funktions-
fähigkeit oder Unterhaltung behindern, er-
schweren oder gefährden können, oder die 
den in öffentlichen Abwasseranlagen oder 
bei der Abfuhr von Abwasser aus abfluss-
losen Gruben oder Schlamm aus Klein-
kläranlagen arbeitenden Personen oder 
dem Vorfluter schaden können. Dies gilt 
auch für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe. 

(1) Von der öffentlichen Abwasserbeseitigung 
sind sämtliche Stoffe ausgeschlossen, die 
die Reinigungswirkung der Klärwerke, den 
Betrieb der Schlammbehandlungsanlagen, 
die Schlammbeseitigung oder die 
Schlammverwertung beeinträchtigen, die 
öffentlichen Abwasseranlagen oder Fahr-
zeuge zur Abfuhr von Abwasser aus ab-
flusslosen Gruben und nicht separiertem 
Schlamm aus Kleinkläranlagen angreifen, 
ihre Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung 
behindern, erschweren oder gefährden 
können, oder die den in öffentlichen Ab-
wasseranlagen oder bei der Abfuhr von 
Abwasser aus abflusslosen Gruben oder 
nicht separiertem Schlamm aus Kleinklär-
anlagen arbeitenden Personen oder dem 
Vorfluter schaden können. Dies gilt auch 
für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe. 

  
(2) Insbesondere sind ausgeschlossen: (2) Insbesondere sind ausgeschlossen: 
  

a. Stoffe – auch in zerkleinertem Zustand 
-, die zu Ablagerungen oder Verstop-
fungen in den öffentlichen Abwasser-
anlagen führen können (z. B. Kehricht, 
Schutt, Mist, Sand, Küchenabfälle, A-
sche, Zellstoffe, Textilien, Schlachtab-
fälle, Tierkörper, Phaseninhalt, 
Schlempe, Trub, trester- und hefehalti-
ge Rückstände, Schlamm, Haut, Le-
derabfälle); 

a. Stoffe – auch in zerkleinertem Zustand 
-, die zu Ablagerungen oder Verstop-
fungen in den öffentlichen Abwasser-
anlagen führen können (z. B. Kehricht, 
Schutt, Mist, Sand, Küchenabfälle, A-
sche, Zellstoffe, Textilien, Schlachtab-
fälle, Tierkörper, Phaseninhalt, 
Schlempe, Trub, trester- und hefehalti-
ge Rückstände, Schlamm, Haut, Le-
derabfälle); 

b. feuergefährliche, explosive, giftige, fett- 
oder ölhaltige Stoffe (z. B. Benzin, Kar-
bid, Phenole, Öle und dergl.), Säuren, 
Laugen, Salze, Reste von Pflanzen-
schutzmitteln oder vergleichbaren 
Chemikalien, Blut, mit Krankheitskei-
men behaftete und radioaktive Stoffe; 

b. feuergefährliche, explosive, giftige, fett- 
oder ölhaltige Stoffe (z. B. Benzin, 
Karbid, Phenole, Öle und dergl.), Säu-
ren, Laugen, Salze, Reste von Pflan-
zenschutzmitteln oder vergleichbaren 
Chemikalien, Blut, mit Krankheitskei-
men behaftete und radioaktive Stoffe; 

c. Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhal-
tungen, Silosickersaft und Molke; 

c. Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhal-
tungen, Silosickersaft und Molke; 

d. faulendes und sonst übelriechendes 
Abwasser (z. B. Überläufe aus Abort-

d. faulendes und sonst übelriechendes 
Abwasser (z. B. Überläufe aus Abort-
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gruben, milchsaure Konzentrate, 
Krautwasser); 

gruben, milchsaure Konzentrate, 
Krautwasser); 

e. Abwasser, das schädliche oder beläs-
tigende Gase oder Dämpfe verbreiten 
kann; 

e. Abwasser, das schädliche oder beläs-
tigende Gase oder Dämpfe verbreiten 
kann; 

f. farbstoffhaltiges Abwasser, dessen 
Entfärbung im Klärwerk nicht gewähr-
leistet ist; 

f. farbstoffhaltiges Abwasser, dessen 
Entfärbung im Klärwerk nicht gewähr-
leistet ist; 

g. Abwasser, das einem wasserrechtli-
chen Bestand nicht entspricht; 

g. Abwasser, das einem wasserrechtli-
chen Bescheid nicht entspricht; 

h. Abwasser, dessen chemische und 
physikalische Eigenschaften über den 
allgemeinen Richtwerten für die wich-
tigsten Beschaffenheitskriterien der An-
lage I des Arbeitsblattes A 115 der ab-
wassertechnischen Vereinigung (ATV) 
in der jeweils gültigen Fassung liegen. 

h. Abwasser, das die unter § 7 aufge-
nommenen Einleitungseinschränkun-
gen nicht einhält. 

  
(3) Die Stadt kann im Einzelfall über die nach 

Abs. 2 einzuhaltenden Grenzwerte hinaus-
gehende Anforderungen stellen, wenn dies 
für den Betrieb der öffentlichen Abwasser-
anlagen erforderlich ist. 

(3) Die Stadt kann im Einzelfall Ausnahmen 
von den Bestimmungen der Abs. 1 und 2 
zulassen, wenn öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen, die Versagung der Aus-
nahme im Einzelfall eine unbillige Härte 
bedeuten würde und der Antragsteller evtl. 
entstehende Mehrkosten übernimmt. 

  
(4) Die Stadt kann im Einzelfall Ausnahmen 

von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 
zulassen, wenn öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen, die Versagung der Aus-
nahme im Einzelfall eine unbillige Härte 
bedeuten würde und der Antragsteller evtl. 
entstehende Mehrkosten übernimmt. 

 

  
§ 7 § 8 

Einleitungseinschränkungen Einleitungseinschränkungen 
  
(1) Die Stadt kann im Einzelfall die Einleitung 

von Abwasser von einer Vorbehandlung 
oder Speicherung abhängig machen, wenn 
seine Beschaffenheit oder Menge dies ins-
besondere im Hinblick auf den Betrieb der 
öffentlichen Abwasseranlagen oder auf 
sonstige öffentliche Belange erfordert. 

(1) Die Stadt kann im Einzelfall die Einleitung 
von Abwasser von einer Vorbehandlung 
oder Speicherung abhängig machen, wenn 
seine Beschaffenheit oder Menge dies ins-
besondere im Hinblick auf den Betrieb der 
öffentlichen Abwasseranlagen oder auf 
sonstige öffentliche Belange erfordert. 

  
(2) Schmutzwasser darf in die öffentlichen 

Abwasseranlagen, soweit sie nicht an ein 
öffentliches Klärwerk angeschlossen sind, 
nur nach ausreichender Vorbehandlung 
eingeleitet werden. 

(2) Schmutzwasser darf in die öffentlichen 
Abwasseranlagen, soweit sie nicht an ein 
öffentliches Klärwerk angeschlossen sind, 
nur nach ausreichender Vorbehandlung 
eingeleitet werden. In die öffentlichen Ab-
wasseranlagen darf nur Schmutzwasser 
eingeleitet werden. Niederschlags-, Ober-
flächen- oder Grundwasser darf nur dann 
eingeleitet werden, wenn eine örtliche Ver-
sickerung, Verregnung oder Verrieselung 
auf dem eigenen Grundstück oder die Ein-
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leitung in ein Gewässer ohne Beeinträchti-
gung des Wohls der Allgemeinheit nicht 
oder nicht sachgerecht möglich ist. In den 
nach Trennverfahren zentral entsorgten 
Gebieten darf Schmutzwasser nur in die 
Schmutzwasserkanäle, Niederschlags-, 
Oberflächen- oder Grundwasser unter Be-
achtung von Satz 3 nur in die Regenwas-
serkanäle eingeleitet werden. 

  
(3) Die Einleitung von gewerblichen und in-

dustriellen Abwässern sowie vergleichba-
ren Abwässern ist nicht zulässig, wenn die 
Schadstoffkonzentrationen in den innerbe-
trieblichen Abwasserteilströmen, ohne 
dass zusätzliche Wassermengen zu einer 
Verdünnung führen, folgende Grenzwerte 
in einer Stichprobe überschreiten, solange 
nicht durch geltende gesetzliche Vorschrif-
ten niedrigere Grenzwerte festgelegt sind 
(Summe aus gelöstem und ungelöstem 
Anteil): 

(3) Die Einleitung von gewerblichen und in-
dustriellen Abwässern sowie vergleichba-
ren Abwässern ist nicht zulässig, wenn die 
Schadstoffkonzentrationen in den innerbe-
trieblichen Abwasserteilströmen, ohne 
dass zusätzliche Wassermengen zu einer 
Verdünnung führen, folgende Grenzwerte 
in einer Stichprobe überschreiten, solange 
nicht durch geltende gesetzliche Vorschrif-
ten niedrigere Grenzwerte festgelegt sind 
(Summe aus gelöstem und ungelöstem 
Anteil): 

  
1. Arsen ges. (As)  0,1 mg/l 1. Arsen ges. (As)  0,1 mg/l 
2. Blei ges. (Pb) 0,5 mg/l 2. Blei ges. (Pb) 0,2 mg/l 
3. Cadmium ges. (Cd)  0,1 – 0,2 mg/l 3. Cadmium ges. (Cd)  0,005 mg/l 
4. Chrom (VI (Cr VI)  0,1 mg/I 4. Chrom VI (Cr VI)  0,2 mg/I 
5. Chrom ges. (Cr  0,5 mg/I 5. Chrom ges. (Cr) 0,1 mg/I 
6. Kupfer ges. (Cu)  0,5 mg/I 6. Cobalt (Co) 2 mg/l 
7. Nickel ges. (Ni) 0,5 mg/I 7. Kupfer ges. (Cu)  0,5 mg/I 
8. Quecksilber ges. (Hg)  0,05 mg/I 8. Nickel ges. (Ni) 0,1 mg/I 
9. Selen ges. (Se)  1,0 mg/I 9. Quecksilber ges. (Hg)  0,005 mg/I 
10. Zink ges. (Zn)  2,0 mg/I 10. Selen ges. (Se)  1,0 mg/I 
11. Zinn (Sn)  0,2 mg/I 11. Zink ges. (Zn)  2,0 mg/I 

 12. Zinn (Sn)  5 mg/I 
  

Höhere Konzentrationen in innerbetriebli-
chen Abwasserteilströmen bedingen eine 
Vorbehandlungsanlage. 

Höhere Konzentrationen in innerbetriebli-
chen Abwasserteilströmen bedingen eine 
Vorbehandlungsanlage. 

    
a) Die Vorbehandlungsanlagen müssen 

so gebaut, betrieben und unterhalten 
werden, dass die Schädlichkeit des 
Abwassers so gering gehalten wird, 
wie das bei Anwendung der jeweils in 
Betracht kommenden Verfahren nach 
den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik möglich ist. Bei den Stoffen, 
die in der Verwaltungsvorschrift zu § 7a 
des Wasserhaushaltsgesetzes genannt 
sind, müssen die Vorbehandlungsan-
lagen so gebaut, betrieben und unter-
halten werden, wie das nach dem 
Stand der Technik möglich ist. 

a) Die Vorbehandlungsanlagen müssen 
so gebaut, betrieben und unterhalten 
werden, dass die Schädlichkeit des 
Abwassers so gering gehalten wird, 
wie das bei Anwendung der jeweils in 
Betracht kommenden Verfahren nach 
den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik möglich ist. Bei den Stoffen, 
die in der Verwaltungsvorschrift zu § 7a 
des Wasserhaushaltsgesetzes genannt 
sind, müssen die Vorbehandlungsan-
lagen so gebaut, betrieben und unter-
halten werden, wie das nach dem 
Stand der Technik möglich ist. 

b) Sofern im Zustimmungsbescheid (§ 13) 
keine anderen Werte angegeben sind, 

b) Sofern im Zustimmungsbescheid (§ 12) 
keine anderen Werte angegeben sind, 
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gelten für den Ablauf der Abwasser-
vorbehandlungsanlagen die o.a. 
Grenzwerte der Schadstoffkonzentrati-
onen. 

gelten für den Ablauf der Abwasser-
vorbehandlungsanlagen die o.a. 
Grenzwerte der Schadstoffkonzentrati-
onen. 

c) Der Betreiber solcher Anlagen hat 
durch Eigenkontrolle zu überwachen 
und hierdurch zu gewährleisten, dass 
die in dieser Satzung von der Einlei-
tung ausgenommenen Stoffe nicht in 
die öffentlichen Abwasseranlagen ge-
langen und, sofern im Zustimmungsbe-
scheid (§ 13) keine anderen Werte an-
gegeben sind, die vorgenannten 
Grenzwerte eingehalten werden. Über 
die Eigenkontrollen ist ein Betriebsta-
gebuch zu führen, das Vertretern der 
Stadt auf Verlangen vorzulegen ist. 
Das Betriebstagebuch ist mindestens 
drei Jahre – ab Datum der letzten Ein-
tragung – aufzubewahren. 

c) Der Betreiber solcher Anlagen hat 
durch Eigenkontrolle zu überwachen 
und hierdurch zu gewährleisten, dass 
die in dieser Satzung von der Einlei-
tung ausgenommenen Stoffe nicht in 
die öffentlichen Abwasseranlagen ge-
langen und, sofern im Zustimmungsbe-
scheid (§ 12) keine anderen Werte an-
gegeben sind, die vorgenannten 
Grenzwerte eingehalten werden. Über 
die Eigenkontrollen ist ein Betriebsta-
gebuch zu führen, das Vertretern der 
Stadt auf Verlangen vorzulegen ist. 
Das Betriebstagebuch ist mindestens 
drei Jahre – ab Datum der letzten Ein-
tragung – aufzubewahren. 

d) Leitet ein Betrieb an mehreren Stellen 
seine Abwässer in die öffentlichen Ab-
wasseranlagen ein, so dürfen die vor-
genannten Grenzwerte an keiner Ein-
leitungsstelle überschritten werden. 

d) Leitet ein Betrieb an mehreren Stellen 
seine Abwässer in die öffentlichen Ab-
wasseranlagen ein, so dürfen die vor-
genannten Grenzwerte an keiner Ein-
leitungsstelle überschritten werden. 

e) In jedem Betrieb muss eine Person be-
stimmt und der Stadt schriftlich be-
nannt werden, die 

e) In jedem Betrieb muss eine Person be-
stimmt und der Stadt schriftlich be-
nannt werden, die für die Bedienung 
der Vorbehandlungsanlage verantwort-
lich ist. Die Vertretung muss jederzeit 
sichergestellt sein. 

f) für die Bedienung der Vorbehand-
lungsanlage verantwortlich ist. Die Ver-
tretung muss jederzeit sichergestellt 
sein. 

 

g) Jede abwasserrelevant wesentliche 
Störung an den Vorbehandlungsanla-
gen, die Auswirkungen auf den Betrieb 
einer Abwasserbehandlungsanlage 
vermuten lässt, ist der Stadt unverzüg-
lich anzuzeigen. 

f) Jede abwasserrelevant wesentliche 
Störung an den Vorbehandlungsanla-
gen, die Auswirkungen auf den Betrieb 
einer Abwasserbehandlungsanlage 
vermuten lässt, ist der Stadt unverzüg-
lich anzuzeigen. 

h) Zur Kontrolle der Abwasserbeschaf-
fenheit gemäß den Auflagen der Auf-
sichtsbehörde muss im Ablauf der Vor-
behandlungsanlagen eine Möglichkeit 
zur Probeentnahme vorgesehen wer-
den. Die genaue Lage des Probeent-
nahmepunktes ist der Aufsichtsbehör-
de mitzuteilen. 

g) Zur Kontrolle der Abwasserbeschaf-
fenheit gemäß den Auflagen der Auf-
sichtsbehörde muss im Ablauf der Vor-
behandlungsanlagen eine Möglichkeit 
zur Probeentnahme vorgesehen wer-
den. Die genaue Lage des Probeent-
nahmepunktes ist der Aufsichtsbehör-
de mitzuteilen. 

  
(4) Beim Anschluss von Grundstücken, auf 

denen Benzin, Benzol, Öl oder Fett und 
dergleichen anfallen kann, sind nach An-
weisung der Stadt vom Grundstückseigen-
tümer im Einzelfall Abscheider oder sons-
tige Vorrichtungen zur Abscheidung dieser 

(4) Beim Anschluss von Grundstücken, auf 
denen Benzin, Benzol, Öl oder Fett und 
dergleichen anfallen kann, sind nach An-
weisung der Stadt vom Grundstückseigen-
tümer im Einzelfall Abscheider oder sons-
tige Vorrichtungen zur Abscheidung dieser 
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Stoffe aus dem Abwasser einzubauen (vgl. 
DIN 1986, DIN 1999 und DIN 4040, Teile 1 
und 2), zu betreiben, zu unterhalten und zu 
erneuern. Für gefährliche Kohlenwasser-
stoffe werden nur Abscheider zugelassen, 
mit denen die Mindestablaufwerte nach 
geltenden Vorschriften eingehalten werden 
können. 

Stoffe aus dem Abwasser einzubauen (vgl. 
DIN 19861, DIN 1999 und DIN 4040, Teile 
1 und 2), zu betreiben, zu unterhalten und 
zu erneuern. Für gefährliche Kohlenwas-
serstoffe werden nur Abscheider zugelas-
sen, mit denen die Mindestablaufwerte 
nach geltenden Vorschriften eingehalten 
werden können. 

a) Die Abscheider für leicht brennbare 
oder zerknallfähige und für wasserge-
fährdende Stoffe müssen mit einem 
Schwimmerverschluss versehen sein. 

a) Die Abscheider für leicht brennbare 
oder zerknallfähige und für wasserge-
fährdende Stoffe müssen mit einem 
Schwimmerverschluss versehen sein. 

b) Für die Abscheidung tierischer und 
pflanzlicher Fette und Öle dürfen nur 
zugelassene Abscheider eingebaut 
werden. 

b) Für die Abscheidung tierischer und 
pflanzlicher Fette und Öle dürfen nur 
zugelassene Abscheider eingebaut 
werden. 

c) Die Abscheider müssen von dem 
Grundstückseigentümer in regelmäßi-
gen Zeitabständen und bei Bedarf ent-
leert werden. Die Stadt kann die Ent-
leerungs- und Reinigungszeiträume 
festsetzen. Jede Abscheidungsanlage 
ist mindestens einmal jährlich zu ent-
leeren und zu reinigen. Jede abwas-
serrelevante wesentliche Störung an 
den Abscheideanlagen ist der Stadt 
unverzüglich anzuzeigen. 

c) Die Abscheider müssen von dem 
Grundstückseigentümer in regelmäßi-
gen Zeitabständen und bei Bedarf ent-
leert werden. Die Stadt kann die Ent-
leerungs- und Reinigungszeiträume 
festsetzen. Jede Abscheidungsanlage 
ist mindestens einmal jährlich zu ent-
leeren und zu reinigen. Jede abwas-
serrelevante wesentliche Störung an 
den Abscheideanlagen ist der Stadt 
unverzüglich anzuzeigen. 

  
(5) Die Einleitung von Abwässern in die öffent-

lichen Abwasseranlagen ist nicht zulässig, 
wenn die Schadstoffkonzentration des Ab-
wassers, unbeschadet den in Abs. 3 ge-
nannten Bestimmungen, vor der Einleitung 
in die öffentliche Abwasseranlage folgende 
Grenzwerte überschreiten: 

(5) Die Einleitung von Abwässern in die öffent-
lichen Abwasseranlagen ist nicht zulässig, 
wenn die Schadstoffkonzentration des Ab-
wassers, unbeschadet den in Abs. 3 ge-
nannten Bestimmungen, vor der Einleitung 
in die öffentliche Abwasseranlage folgende 
Grenzwerte überschreiten: 

  
Parameter / Stoff  Grenzwerte Parameter / Stoff  Grenzwerte  

  
1. Allgemeine Parameter: 1. Allgemeine Parameter:  

Temperatur (Grad C) 35 Temperatur (Grad C) 35 
pH-Wert 6 – 9 pH-Wert 6,5 – 10 
Absetzbare Stoffe (mb/l)  nicht begrenzt aber Absetzbare Stoffe (ml/l)  nicht begrenzt aber 
wenn Schlammabscheidung erforderlich  1,0 wenn Schlammabscheidung erforderlich 1,0 
bei toxischen Hydroxiden  0,3 bei toxischen Hydroxiden 0,3 
2. Öle und Fette (mg/l):  200 2. Öle und Fette (mg/l): 300 
3. Kohlenwasserstoffe (mg/l):  20 3. Kohlenwasserstoffe (mg/l): 100 
4. Organische halogenfreie Lösemittel (mg/l): 4. Organische halogenfreie Lösemittel (mg/l):  

(nicht höher als Löslichkeit)  nach entspr. Festle-
gung 

(nicht höher als Löslichkeit)  nach entspr. Fest-
legung 

5. Anorganische Stoffe, gelöst (mg/l): 5. Anorganische Stoffe, gelöst (mg/l):  

Cyanid ges. (CN) 20 Cyanid ges. (CN) 20 
Cyanid, leicht, freisetzbar (CN)  1,0 Cyanid, leicht, freisetzbar (CN) 1,0 
Fluorid ges. (F)  60 Fluorid ges. (F) 60 
Nitrit ges. (NO2-N)  10 Nitrit ges. (NO2-N) 10 
Sulfat (SO4)  600 Sulfat (SO4) 600 
Phosphorverb. (P)  30 Phosphorverb. (P) 30 
6. Organische Stoffe (mg/l): 6. Organische Stoffe (mg/l):  

wasserdampfflüchtiges Phenol (C6H5OH)  100 wasserdampfflüchtiges Phenol (C6H5OH) 100 
Farbstoffe  Vorfluter ungefärbt Farbstoffe  Vorfluter ungefärbt 
7. Halogenierte Kohlenwasserstoffe AOX (mg/l):  0,5 7. Halogenierte Kohlenwasserstoffe AOX (mg/l):  0,5 

 
 

 

                                                 
1 Bezugsquelle: Homepage des Deutschen Instituts für Normung e. V.:  http://www.din.de/cmd?level=tpl-
home&contextid=din; Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin; 
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Soweit für den Vollzug wasserrechtlicher 
Anforderungen an Einleitungen in öffentli-
che Abwasseranlagen der Stand der 
Technik durch Grenzwerte in Verwaltungs-
vorschriften definiert ist, sind diese Grenz-
werte maßgeblich. 

Soweit für den Vollzug wasserrechtlicher 
Anforderungen an Einleitungen in öffentli-
che Abwasseranlagen der Stand der 
Technik durch Grenzwerte in Verwaltungs-
vorschriften definiert ist, sind diese Grenz-
werte maßgeblich. 

  
 (6) Die Stadt kann im Einzelfall über die nach 

Abs. 3 und 5 einzuhaltenden Grenzwerte 
hinausgehende Anforderungen stellen, 
wenn dies für den Betrieb der öffentlichen 
Abwasseranlagen erforderlich ist. 

  
(6) Die Entnahme der Probe zur Kontrolle der 

Grenzwerte erfolgt durch qualifizierte 
Stichproben. Die Stadt ist berechtigt, eine 
andere Form der Probeentnahme durchzu-
führen, um genauere Kenntnisse über 
Konzentrationen und Frachten einzelner 
Parameter zu ermitteln. 

(7) Die Entnahme der Probe zur Kontrolle der 
Grenzwerte erfolgt durch qualifizierte 
Stichproben. Die Stadt ist berechtigt, eine 
andere Form der Probeentnahme durch-
zuführen, um genauere Kenntnisse über 
Konzentrationen und Frachten einzelner 
Parameter zu ermitteln. 

  
(7) Gelangen gefährliche oder schädliche 

Stoffe in die Abwasseranlagen, hat der 
Grundstückseigentümer dies der Stadt un-
verzüglich mitzuteilen. 

(8) Gelangen gefährliche oder schädliche 
Stoffe in die Abwasseranlagen, hat der 
Grundstückseigentümer dies der Stadt 
unverzüglich mitzuteilen. 

  
(8) Ändert sich die Abwassermenge und –

zusammensetzung wesentlich, hat der 
Grundstückseigentümer dies der Stadt un-
verzüglich mitzuteilen. Reicht die vorhan-
dene Abwasseranlage für die Aufnahme 
dieser erhöhten Abwassermenge bzw. für 
die veränderte Zusammensetzung nicht 
aus, kann die Stadt deren Zuleitung versa-
gen, es sei denn, dass der Grundstücksei-
gentümer sich bereit erklärt, die Kosten für 
die notwendige Erweiterung der Abwas-
seranlage zu tragen. 

(9) Ändert sich die Abwassermenge und –
zusammensetzung wesentlich, hat der 
Grundstückseigentümer dies der Stadt 
unverzüglich mitzuteilen. Reicht die vor-
handene Abwasseranlage für die Auf-
nahme dieser erhöhten Abwassermenge 
bzw. für die veränderte Zusammenset-
zung nicht aus, kann die Stadt deren Zu-
leitung versagen, es sei denn, dass der 
Grundstückseigentümer sich bereit er-
klärt, die Kosten für die notwendige Er-
weiterung der Abwasseranlage zu tragen. 

  
(9) Erforderlichenfalls sind nach Anweisung 

der Stadt automatische Mess- und Regist-
riereinrichtungen zur Kontrolle der Ab-
wasserbeschaffenheit einzubauen und je-
derzeit funktionstüchtig in Betrieb zu hal-
ten. 

(10) Erforderlichenfalls sind nach Anweisung 
der Stadt automatische Mess- und Regist-
riereinrichtungen zur Kontrolle der Ab-
wasserbeschaffenheit einzubauen und je-
derzeit funktionstüchtig in Betrieb zu hal-
ten. 

  
(10) Die Einleitung von Abwasser, das der 

Beseitigungspflicht nicht unterliegt, und 
von sonstigem Wasser bedarf der schrift-
lichen Zustimmung der Stadt. 

(11) Die Einleitung von Abwasser, das der 
Beseitigungspflicht nicht unterliegt, und 
von sonstigem Wasser bedarf der schrift-
lichen Zustimmung der Stadt. 

  
§ 8  

Eigenkontrolle  
  
Zur Zeit unbesetzt  
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§ 9 § 9 
Abwasseruntersuchungen Abwasseruntersuchungen 

  
(1) Die Stadt kann bei Bedarf Abwasserunter-

suchungen vornehmen. Sie bestimmt, in 
welchen Abständen die Proben zu ent-
nehmen sind, durch wen die Proben zu 
entnehmen sind und wer sie untersucht. 
Für das Zutrittsrecht gilt § 17 Abs. 3 ent-
sprechend. Die Kosten der Abwasserun-
tersuchung trägt der Grundstückseigentü-
mer, soweit ein Verstoß gegen diese Sat-
zung festgestellt wird, ansonsten die Stadt. 

(1) Die Stadt kann bei Bedarf Abwasserunter-
suchungen vornehmen. Sie bestimmt, in 
welchen Abständen die Proben zu ent-
nehmen sind, durch wen die Proben zu 
entnehmen sind und wer sie untersucht. 
Für das Zutrittsrecht gilt § 16 Abs. 3 ent-
sprechend. Die Kosten der Abwasserun-
tersuchung trägt der Grundstückseigentü-
mer, soweit ein Verstoß gegen diese Sat-
zung festgestellt wird, ansonsten die Stadt. 

  
(2) Wenn bei einer Untersuchung des Abwas-

sers Abweichungen der Mindestbeschaf-
fenheit nach § 7 Abs. 5 der Satzung fest-
gestellt werden, hat der Grundstückseigen-
tümer diese auf eigene Kosten unverzüg-
lich zu beseitigen. 

(2) Wenn bei einer Untersuchung des Abwas-
sers Abweichungen der Mindestbeschaf-
fenheit nach § 8 Abs. 5 der Satzung fest-
gestellt werden, hat der Grundstückseigen-
tümer diese auf eigene Kosten unverzüg-
lich zu beseitigen. 

  
§ 10  

Grundstücksbenutzung  
  
Die Grundstückseigentümer sind nach Maß-
gabe der einschlägigen Gesetze verpflichtet, 
für Zwecke der öffentlichen Abwasserbeseiti-
gung das Verlegen von Kanälen einschließlich 
Zubehör zur Ab- und Fortleitung von Abwasser 
in ihren Grundstücken gegen Entschädigung 
zu dulden. 

 

  
  

III. Teil - Grundstücksanschlüsse und 
Grundstücksentwässerungsanlagen 

III. Teil - Grundstücksanschlüsse und 
Grundstücksentwässerungsanlagen 

  
§ 11 § 10 

Grundstücksanschlüsse Grundstücksanschlüsse 
  
(1) Grundstücksanschlüsse (§ 2 Abs. 4 Satz 

2) werden von der Stadt hergestellt, unter-
halten, erneuert, geändert, abgetrennt und 
beseitigt. 

(1) Grundstücksanschlüsse (§ 2 Abs. 4 Satz 
2) werden von der Stadt hergestellt, unter-
halten, erneuert, geändert, abgetrennt und 
beseitigt. 

  
(2) Art, Zahl und Lage der Grundstücksan-

schlüsse sowie deren Änderung werden 
nach Anhörung des Grundstückseigentü-
mers und unter Wahrung seiner berechtig-
ten Interessen von der Stadt bestimmt. 

(2) Art, Zahl und Lage der Grundstücksan-
schlüsse sowie deren Änderung werden 
nach Anhörung des Grundstückseigentü-
mers und unter Wahrung seiner berechtig-
ten Interessen von der Stadt bestimmt. 

  
(3) Die Stadt stellt für den erstmaligen An-

schluss von Grundstücken notwendige 
Grundstücksanschlüsse bereit. Jedes 
Grundstück erhält einen Grundstücksan-
schluss. Die Stadt kann auf Antrag mehr 
als einen Grundstücksanschluss herstel-

(3) Die Stadt stellt für den erstmaligen An-
schluss von Grundstücken notwendige 
Grundstücksanschlüsse bereit. Jedes 
Grundstück erhält einen Grundstücksan-
schluss. Die Stadt kann auf Antrag mehr 
als einen Grundstücksanschluss herstel-
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len, soweit sie es für technisch notwendig 
hält. 

len, soweit sie es für technisch notwendig 
hält. Bei Hinterliegergrundstücken, die nur 
über ein fremdes Grundstück erschlossen 
werden, wird der Grundstücksanschluss 
(bis zum Revisionsschacht) nur bis zum an 
die öffentliche Straße angrenzenden 
Grundstück verlegt. Die Grundstücksan-
schlussleitung auf dem fremden Grund-
stück ist durch eine beschränkte persönli-
che Dienstbarkeit zu sichern. 

  
(4) In besonders begründeten Fällen (z. B. bei 

Sammelgaragen, Reihenhäusern) kann die  
Stadt den Anschluss mehrerer Grundstü-
cke über einen gemeinsamen Grund-
stücksanschluss vorschreiben oder auf An-
trag zulassen. 

(4) In besonders begründeten Fällen (z. B. bei 
Sammelgaragen, Reihenhäusern) kann die  
Stadt den Anschluss mehrerer Grundstü-
cke über einen gemeinsamen Grund-
stücksanschluss vorschreiben oder auf An-
trag zulassen. 

  
(5) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt 

entsprechend den Bestimmungen der Ab-
gabensatzung die Kosten für die notwen-
digen Grundstücksanschlüsse (Absätze 3 
und 4) zu erstatten. 

(5) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt 
entsprechend den Bestimmungen der Ab-
gabensatzung die Kosten für die notwen-
digen Grundstücksanschlüsse (Absätze 3 
und 4) zu erstatten. 

  
(6) Sofern Schmutzwasser- und Regenwas-

serkanäle gemeinsam verlegt werden, gel-
ten diese als ein Grundstücksanschluss. 

(6) Sofern Schmutzwasser- und Regenwas-
serkanäle gemeinsam verlegt werden, gel-
ten diese als ein Grundstücksanschluss. 

  
§ 12 § 11 

Weitere Grundstücksanschlüsse Weitere Grundstücksanschlüsse 
  
Die Stadt kann auf Antrag des Grundstücksei-
gentümers weitere Grundstücksanschlüsse 
sowie vorläufige oder vorübergehende An-
schlüsse auf dessen Kosten herstellen. 

Die Stadt kann auf Antrag des Grundstücksei-
gentümers weitere Grundstücksanschlüsse 
sowie vorläufige oder vorübergehende An-
schlüsse auf dessen Kosten herstellen. 

  
§ 13 § 12 

Antrags- und Zustimmungsverfahren für 
Grundstücksentwässerungsanlagen 

Antrags- und Zustimmungsverfahren für 
Grundstücksentwässerungsanlagen 

  
(1) Die Einleitung von Abwässern in die öf-

fentlichen Abwasseranlagen sowie die 
Herstellung, Erneuerung oder Änderung 
der Grundstücksentwässerungsanlagen 
sind zustimmungspflichtig und entspre-
chend vom Grundstückseigentümer zu 
beantragen. Der Antrag muss enthalten: 

(1) Die Einleitung von Abwässern in die öf-
fentlichen Abwasseranlagen sowie die 
Herstellung, Erneuerung oder Änderung 
der Grundstücksentwässerungsanlagen 
sind zustimmungspflichtig und entspre-
chend vom Grundstückseigentümer zu 
beantragen. Der Antrag muss enthalten: 

  
− einen Lageplan des zu entwässernden 

Grundstücks im Maßstab 1 : 1000; 
− einen Lageplan des zu entwässernden 

Grundstücks im Maßstab 1 : 1000; 
− einen Grundriss- und Flächenplan im 

Maßstab 1 : 1000, aus dem Anzahl, 
Verlauf, lichte Weite und technische 
Ausführung der Leitungen und die La-
ge evtl. Prüfschächte hervorgehen; 

− einen Grundriss- und Flächenplan im 
Maßstab 1 : 1000, aus dem Anzahl, 
Verlauf, lichte Weite und technische 
Ausführung der Leitungen und die La-
ge evtl. Prüfschächte hervorgehen; 

− weitere im Einzelfall von der Stadt ge- − weitere im Einzelfall von der Stadt ge-
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forderte Angaben und Unterlagen, ins-
besondere über die zulässige und tat-
sächliche Nutzung des Grundstücks. 

forderte Angaben und Unterlagen, ins-
besondere über die zulässige und tat-
sächliche Nutzung des Grundstücks. 

  
Der Antrag ist vom Grundstückseigentü-
mer zu unterschreiben und in zweifacher 
Ausfertigung bei der Stadt einzureichen. 
Die Stadt kann Ergänzungen verlangen, 
Nachprüfungen vornehmen und in einfach 
gelagerten Fällen auf einzelne Unterlagen 
verzichten. 

Der Antrag ist vom Grundstückseigentü-
mer zu unterschreiben und in zweifacher 
Ausfertigung bei der Stadt einzureichen. 
Die Stadt kann Ergänzungen verlangen, 
Nachprüfungen vornehmen und in einfach 
gelagerten Fällen auf einzelne Unterlagen 
verzichten. 

  
(2) Einem unmittelbaren Anschluss steht der 

mittelbare Anschluss (z. B. über beste-
hende Grundstücksentwässerungsanla-
gen) gleich. 

(2) Einem unmittelbaren Anschluss steht der 
mittelbare Anschluss (z. B. über beste-
hende Grundstücksentwässerungsanla-
gen) gleich. 

  
(3) Die Stadt prüft, ob die beabsichtigten 

Grundstücksentwässerungsanlagen den 
Bestimmungen dieser Satzung sowie den 
technischen Bestimmungen für den Bau 
und Betrieb von Grundstücksanlagen 
(DIN 1986) und den anderen Anforderun-
gen der allgemein anerkannten Regeln 
der Technik bzw. bei gefährlichen Stoffen 
nach § 7 a des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) dem Stand der Technik entspre-
chen. Ist das der Fall, so erteilt die Stadt 
schriftlich ihre Zustimmung und gibt eine 
Ausfertigung der eingereichten Unterla-
gen mit Zustimmungsvermerk zurück. 
Gegebenenfalls setzt die Stadt dem Bau-
herrn unter Angabe der Mängel eine an-
gemessene Frist zur Berichtigung. Die 
geänderten Unterlagen sind sodann er-
neut einzureichen. Die Stadt ist berech-
tigt, Ergänzungen der Unterlagen, Son-
derzeichnungen, Abwasseruntersu-
chungsergebnisse und Stellungnahmen 
von Sachverständigen zu fordern, soweit 
dies notwendig ist. 

(3) Die Stadt prüft, ob die beabsichtigten 
Grundstücksentwässerungsanlagen den 
Bestimmungen dieser Satzung sowie den 
technischen Bestimmungen für den Bau 
und Betrieb von Grundstücksanlagen 
(DIN 1986) und den anderen Anforderun-
gen der allgemein anerkannten Regeln 
der Technik bzw. nach § 57 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) für Direkteinlei-
ter dem Stand der Technik entsprechen. 
Ist das der Fall, so erteilt die Stadt schrift-
lich ihre Zustimmung und gibt eine Aus-
fertigung der eingereichten Unterlagen mit 
Zustimmungsvermerk zurück. Gegebe-
nenfalls setzt die Stadt dem Bauherrn un-
ter Angabe der Mängel eine angemesse-
ne Frist zur Berichtigung. Die geänderten 
Unterlagen sind sodann erneut einzurei-
chen. Die Stadt ist berechtigt, Ergänzun-
gen der Unterlagen, Sonderzeichnungen, 
Abwasseruntersuchungsergebnisse und 
Stellungnahmen von Sachverständigen 
zu fordern, soweit dies notwendig ist. 

  
(4) Die Stadt kann zusätzlich Untersuchun-

gen der Abwasserbeschaffenheit sowie 
Begutachtung der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen durch Sachverständige ver-
langen, sofern das zur Entscheidung über 
den Entsorgungsantrag erforderlich er-
scheint. Die Kosten hat der Grundstücks-
eigentümer zu tragen. 

(4) Die Stadt kann zusätzlich Untersuchun-
gen der Abwasserbeschaffenheit sowie 
Begutachtung der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen durch Sachverständige ver-
langen, sofern das zur Entscheidung über 
den Entsorgungsantrag erforderlich er-
scheint. Die Kosten hat der Grundstücks-
eigentümer zu tragen. 

  
(5) Ergeben sich während der Ausführungs-

planung oder der Ausführung Abweichun-
gen von der Zustimmung, ist unverzüglich 
das Einvernehmen mit der Stadt herzu-
stellen und ein  Nachtrag zur Zustimmung 

(5) Ergeben sich während der Ausführungs-
planung oder der Ausführung Abweichun-
gen von der Zustimmung, ist unverzüglich 
das Einvernehmen mit der Stadt herzu-
stellen und ein  Nachtrag zur Zustimmung 
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vorzulegen. vorzulegen. 
  
(6) Die Stadt kann die Zustimmungen nach 

Abs. 3 und 5 unter Bedingungen und Auf-
lagen, unter dem Vorbehalt des Widerrufs 
sowie der nachträglichen Einschränkung 
oder Änderung oder befristet erteilen. 
Dies gilt insbesondere bei der Einleitung 
von gewerblichen und industriellen Ab-
wässern sowie sonstiger, nichthäuslicher 
Abwässer wie auch für Abwasser von 
Körperschaften des öffentlichen Rechts. 

(6) Die Stadt kann die Zustimmungen nach 
Abs. 3 und 5 unter Bedingungen und Auf-
lagen, unter dem Vorbehalt des Widerrufs 
sowie der nachträglichen Einschränkung 
oder Änderung oder befristet erteilen. 
Dies gilt insbesondere bei der Einleitung 
von gewerblichen und industriellen Ab-
wässern sowie sonstiger, nichthäuslicher 
Abwässer wie auch für Abwasser von 
Körperschaften des öffentlichen Rechts. 
Die Stadt kann ihre Zustimmung in der 
Form des Verwaltungsakts oder des öf-
fentlich-rechtlichen Vertrages erteilen. 

  
(7) Vor der Erteilung der Zustimmung darf mit 

der Herstellung oder Änderung der 
Grundstücksentwässerungsanlage nur 
begonnen werden, wenn und soweit die 
Stadt ihr Einverständnis schriftlich erklärt 
hat. 

(7) Vor der Erteilung der Zustimmung darf mit 
der Herstellung oder Änderung der 
Grundstücksentwässerungsanlage nur 
begonnen werden, wenn und soweit die 
Stadt ihr Einverständnis schriftlich erklärt 
hat. 

  
(8) Für neu herzustellende oder zu ändernde 

Grundstücksentwässerungsanlagen kann 
die Zustimmung davon abhängig gemacht 
werden, dass bereits vorhandene Anla-
gen, die den Vorschriften dieser Satzung 
nicht entsprechen, gleichzeitig satzungs-
gemäß hergerichtet werden. 

(8) Für neu herzustellende oder zu ändernde 
Grundstücksentwässerungsanlagen kann 
die Zustimmung davon abhängig gemacht 
werden, dass bereits vorhandene Anla-
gen, die den Vorschriften dieser Satzung 
nicht entsprechen, gleichzeitig satzungs-
gemäß hergerichtet werden. 

  
(9) Die Zustimmung wird ungeachtet privater 

Rechte erteilt und lässt diese unberührt. 
Sie gilt auch für und gegen die Rechts-
nachfolger des Grundstückseigentümers. 
Sie ersetzt nicht Erlaubnisse und Geneh-
migungen, die für den Bau oder Betrieb 
der Grundstücksentwässerungsanlage 
nach anderen Rechtsvorschriften erfor-
derlich sein sollten. 

(9) Die Zustimmung wird ungeachtet privater 
Rechte erteilt und lässt diese unberührt. 
Sie gilt auch für und gegen die Rechts-
nachfolger des Grundstückseigentümers. 
Sie ersetzt nicht Erlaubnisse und Geneh-
migungen, die für den Bau oder Betrieb 
der Grundstücksentwässerungsanlage 
nach anderen Rechtsvorschriften erfor-
derlich sein sollten. 

  
(10) Die Zustimmung erlischt drei Jahre nach 

Zustellung, wenn 
(10) Die Zustimmung erlischt drei Jahre nach 

Zustellung, wenn 
  
(1) mit der Ausführung der Arbeiten nicht 

begonnen wird  
(1) mit der Ausführung der Arbeiten nicht 

begonnen wird  
oder oder 

(2) eine begonnene Ausführung länger als 
drei Jahre eingestellt war. 

(2) eine begonnene Ausführung länger als 
drei Jahre eingestellt war. 

  
§ 14 § 13 

Herstellung, Änderung und Unterhaltung 
der Grundstücksentwässerungsanlagen 

Herstellung, Änderung und Unterhaltung 
der Grundstücksentwässerungsanlagen 

  
(1) Die Grundstücksentwässerungsanlagen 

sind vom Grundstückseigentümer bzw. 
(1) Die Grundstücksentwässerungsanlagen 

sind vom Grundstückseigentümer bzw. 
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den diesen Gleichgestellten entsprechend 
§ 3 Abs. 1 bis 5 auf seine Kosten herzu-
stellen, zu betreiben, zu unterhalten und 
nach Bedarf gründlich zu reinigen. 

den diesen Gleichgestellten entsprechend 
§ 4 Abs. 1, 4 bis 6 auf seine Kosten herzu-
stellen, zu betreiben, zu unterhalten und 
nach Bedarf gründlich zu reinigen. 

  
(2) Bestehende Grundstücksentwässerungs-

anlagen sind vom Grundstückseigentümer 
bzw. den diesen Gleichgestellten entspre-
chend § 3 Abs. 1 bis 5 auf seine Kosten zu 
ändern, wenn Menge oder Art des Abwas-
sers dies notwendig machen. 

(2) Bestehende Grundstücksentwässerungs-
anlagen sind vom Grundstückseigentümer 
bzw. den diesen Gleichgestellten entspre-
chend § 4 Abs. 1, 4 bis 6 auf seine Kosten 
zu ändern, wenn Menge oder Art des Ab-
wassers dies notwendig machen. 

  
(3) Änderungen an einer Grundstücksentwäs-

serungsanlage, die infolge einer nicht vom 
Grundstückseigentümer zu vertretenden 
Änderung der öffentlichen Abwasseranlage 
notwendig werden, führt die Stadt auf ihre 
Kosten aus, sofern nichts anderes be-
stimmt ist. 

(3) Änderungen an einer Grundstücksentwäs-
serungsanlage, die infolge einer nicht vom 
Grundstückseigentümer zu vertretenden 
Änderung der öffentlichen Abwasseranlage 
notwendig werden, führt die Stadt auf ihre 
Kosten aus, sofern nichts anderes be-
stimmt ist. 

  
(4) Wird eine Grundstücksentwässerungsan-

lage – auch vorübergehend – außer Be-
trieb gesetzt, so kann die Stadt den 
Grundstücksanschluss (bei vorübergehen-
dem außer Betrieb setzen) verschließen 
oder (bei dauerhaftem außer Betrieb set-
zen) beseitigen. Der Aufwand ist vom 
Grundstückseigentümer bzw. den diesen 
Gleichgestellten entsprechend § 3; Abs. 1 
bis 5 zu ersetzen. 

(4) Wird eine Grundstücksentwässerungsan-
lage – auch vorübergehend – außer Be-
trieb gesetzt, so kann die Stadt den 
Grundstücksanschluss (bei vorübergehen-
dem außer Betrieb setzen) verschließen 
oder (bei dauerhaftem außer Betrieb set-
zen) beseitigen. Der Aufwand ist vom 
Grundstückseigentümer bzw. den diesen 
Gleichgestellten entsprechend § 4 Abs. 1, 
4 bis 6 zu ersetzen. 

  
§ 15 § 14 

Hebeanlagen / Pumpen / Zerkleinerungsge-
räte 

Hebeanlagen / Pumpen / Zerkleinerungsge-
räte 

  
(1) Die Stadt verlangt vom Grundstückseigen-

tümer im Einzelfall den Einbau und den 
Betrieb einer Abwasserhebeanlage , wenn 
dies für die Ableitung des Abwassers not-
wendig ist; dasselbe gilt für Pumpenanla-
gen bei Grundstücken, die an Abwasser-
druckleitungen angeschlossen werden. 

(1) Die Stadt verlangt vom Grundstückseigen-
tümer im Einzelfall den Einbau und den 
Betrieb einer Abwasserhebeanlage, wenn 
dies für die Ableitung des Abwassers not-
wendig ist; dasselbe gilt für Pumpenanla-
gen bei Grundstücken, die an Abwasser-
druckleitungen angeschlossen werden. 

  
(2) Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, 

Müll, Papier und dergleichen sowie Hand-
tuchspender mit Spülvorrichtungen dürfen 
nicht an Grundstücksentwässerungsanla-
gen angeschlossen werden. 

(2) Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, 
Müll, Papier und dergleichen sowie Hand-
tuchspender mit Spülvorrichtungen dürfen 
nicht an Grundstücksentwässerungsanla-
gen angeschlossen werden. 

  
§ 16 § 15 

Sicherung gegen Rückstau Sicherung gegen Rückstau 
  
(1) Abwasseraufnahmeeinrichtungen der 

Grundstücksentwässerungsanlagen, z B. 
Aborte mit Wasserspülung, Ausgüsse, 
Spülen, Waschbecken und dergleichen, 

(1) Abwasseraufnahmeeinrichtungen der 
Grundstücksentwässerungsanlagen, z. B. 
Aborte mit Wasserspülung, Ausgüsse, 
Spülen, Waschbecken und dergleichen, 
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die tiefer als die Straßenoberfläche an der 
Anschlussstelle der Grundstücksentwässe-
rung (Rückstauebene) liegen, müssen vom 
Grundstückseigentümer nach den Vor-
schriften der DIN 1986 auf seine Kosten 
gegen Rückstau gesichert werden. Im üb-
rigen hat der Grundstückseigentümer für 
rückstaufreien Abfluss des Abwassers zu 
sorgen. 

die tiefer als die Straßenoberfläche an der 
Anschlussstelle der Grundstücksentwässe-
rung (Rückstauebene) liegen, müssen vom 
Grundstückseigentümer nach den Vor-
schriften der DIN 1986 auf seine Kosten 
gegen Rückstau gesichert werden. Im Üb-
rigen hat der Grundstückseigentümer für 
rückstaufreien Abfluss des Abwassers zu 
sorgen. 

  
(2) Wo sich der ständige Verschluss der Vor-

richtung zur Rückstausicherung gemäß 
DIN 1986 wegen der häufigen Benutzung 
oder der Vielzahl der Einrichtungsgegens-
tände nicht durchführen lässt oder die an-
grenzenden Räume absolut gegen Rück-
stau geschützt werden müssen (z. B. 
Wohnungen, gewerbliche Räume, Lager-
räume für Lebensmittel), muss das 
Schmutzwasser mit einer automatisch ar-
beitenden Hebeanlage bis über die Rück-
stauebene gehoben und dann dem Ab-
wasserkanal zugeleitet werden. 

(2) Wo sich der ständige Verschluss der Vor-
richtung zur Rückstausicherung gemäß 
DIN 1986 wegen der häufigen Benutzung 
oder der Vielzahl der Einrichtungsgegens-
tände nicht durchführen lässt oder die an-
grenzenden Räume absolut gegen Rück-
stau geschützt werden müssen (z. B. 
Wohnungen, gewerbliche Räume, Lager-
räume für Lebensmittel), muss das 
Schmutzwasser mit einer automatisch ar-
beitenden Hebeanlage bis über die Rück-
stauebene gehoben und dann dem Ab-
wasserkanal zugeleitet werden. 

  
§ 17 § 16 

Abnahme und Prüfung der Grundstücks-
entwässerungsanlagen / Zutrittsrecht 

Abnahme und Prüfung der Grundstücks-
entwässerungsanlagen / Zutrittsrecht 

  
(1) Die Grundstücksentwässerungsanlage darf 

erst nach schriftlicher Bestätigung der Ab-
nahme durch die Stadt in Betrieb genom-
men werden. Die Abnahme der Grund-
stücksentwässerungsanlage befreit den 
Bauherrn, den Planverfasser, den Baulei-
ter und den ausführenden Unternehmer 
nicht von ihrer Verantwortlichkeit für die 
vorschriftsmäßige und fehlerfreie Ausfüh-
rung der Arbeiten. 

(1) Die Grundstücksentwässerungsanlage darf 
erst nach schriftlicher Bestätigung der Ab-
nahme durch die Stadt in Betrieb genom-
men werden. Die Abnahme der Grund-
stücksentwässerungsanlage befreit den 
Bauherrn, den Planverfasser, den Baulei-
ter und den ausführenden Unternehmer 
nicht von ihrer Verantwortlichkeit für die 
vorschriftsmäßige und fehlerfreie Ausfüh-
rung der Arbeiten. 

  
(2) Die Stadt ist berechtigt, die Grundstücks-

entwässerungsanlagen zu prüfen. 
(2) Die Stadt ist berechtigt, die Grundstücks-

entwässerungsanlagen zu prüfen. 
  
(3) Den mit der Überwachung der Anlagen 

beauftragten Personen ist zu allen Teilen 
der Grundstücksentwässerungsanlage Zu-
tritt zu gewähren. 

(3) Den mit der Überwachung der Anlagen 
beauftragten Personen ist zu allen Teilen 
der Grundstücksentwässerungsanlage Zu-
tritt zu gewähren. 

  
(4) Sie haben sich unaufgefordert auszuwei-

sen und dürfen Wohnungen nur mit Einwil-
ligung des Berechtigten, Betriebs- und Ge-
schäftsräume ohne Einwilligung nur in den 
Zeiten betreten, in denen sie normalerwei-
se für die jeweilige geschäftliche oder be-
triebliche Nutzung offen stehen. Grund-
stückseigentümer und diesen Gleichge-
stellte entsprechend § 3 Abs. 1 bis 5 sind 

(4) Sie haben sich unaufgefordert auszuwei-
sen und dürfen Wohnungen nur mit Einwil-
ligung des Berechtigten, Betriebs- und Ge-
schäftsräume ohne Einwilligung nur in den 
Zeiten betreten, in denen sie normalerwei-
se für die jeweilige geschäftliche oder be-
triebliche Nutzung offen stehen. Grund-
stückseigentümer und diesen Gleichge-
stellte entsprechend § 4 Abs. 1, 4 bis 6 
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verpflichtet, die Ermittlungen und Prüfun-
gen nach den Sätzen 1 und 2 zu dulden 
und dabei Hilfe zu leisten. Sie haben den 
zur Prüfung des Abwassers notwendigen 
Einblick in die Betriebsvorgänge zu gewäh-
ren und die sonst erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen. 

sind verpflichtet, die Ermittlungen und Prü-
fungen nach den Sätzen 1 und 2 zu dulden 
und dabei Hilfe zu leisten. Sie haben den 
zur Prüfung des Abwassers notwendigen 
Einblick in die Betriebsvorgänge zu gewäh-
ren und die sonst erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen. 

  
(5) Werden bei der Prüfung der Grundstücks-

entwässerungsanlagen Mängel festge-
stellt, hat sie der Grundstückseigentümer 
unverzüglich zu beseitigen. 

(5) Werden bei der Prüfung der Grundstücks-
entwässerungsanlagen Mängel festge-
stellt, hat sie der Grundstückseigentümer 
unverzüglich zu beseitigen. 

  
§ 18 § 17 

Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben 
  
(1) Sind betriebsfertige öffentliche Abwasser-

kanäle für das Grundstück noch nicht vor-
handen oder Gebiete noch nicht von den 
öffentlichen Abwasseranlagen erschlos-
sen, ist das auf dem Grundstück anfallen-
de Wasser in Kleinkläranlagen oder ab-
flusslose Gruben einzuleiten. Dies gilt nicht 
für Niederschlagswasser, soweit dieses 
auf andere Weise ordnungsgemäß besei-
tigt wird. Kleinkläranlagen und abflusslose 
Gruben sind vom Grundstückseigentümer 
gemäß DIN 1986 und DIN 4261 zu errich-
ten und zu betreiben. 

(1) Sind betriebsfertige öffentliche Abwasser-
kanäle für das Grundstück noch nicht vor-
handen oder Gebiete noch nicht von den 
öffentlichen Abwasseranlagen erschlos-
sen, ist das auf dem Grundstück anfallen-
de Wasser in Kleinkläranlagen oder ab-
flusslose Gruben einzuleiten. Dies gilt nicht 
für Niederschlagswasser oder Grundwas-
ser. Kleinkläranlagen und abflusslose Gru-
ben sind vom Grundstückseigentümer ge-
mäß DIN 1986 und DIN 4261 zu errichten 
und zu betreiben. 

  
(2) Bei der Erneuerung, Veränderung oder 

Beseitigung von solchen Anlagen hat der 
Grundstückseigentümer auf seine Kosten 
binnen zwei Monaten die Teile, die nicht 
Bestandteil der neuen Anlage geworden 
sind, außer Betrieb zu setzen, entleeren zu 
lassen, zu reinigen und zu beseitigen bzw. 
ordnungsgemäß zu verfüllen. Die übrigen 
Teile hat er auf seine Kosten anzupassen. 

(2) Bei der Erneuerung, Veränderung oder 
Beseitigung von solchen Anlagen hat der 
Grundstückseigentümer auf seine Kosten 
binnen zwei Monaten die Teile, die nicht 
Bestandteil der neuen Anlage geworden 
sind, außer Betrieb zu setzen, entleeren zu 
lassen, zu reinigen und zu beseitigen bzw. 
ordnungsgemäß zu verfüllen. Die übrigen 
Teile hat er auf seine Kosten anzupassen. 

  
(3) Sobald das Grundstück an die öffentlichen 

Abwasseranlagen angeschlossen ist, sind 
Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben und 
Sickeranlagen unverzüglich insgesamt au-
ßer Betrieb zu setzen, zu leeren, zu reini-
gen und zu verfüllen. Auf die Verfüllung 
kann verzichtet werden, wenn eine mit den 
gesetzlichen Bestimmungen und dem 
Wohl der Allgemeinheit in Einklang zu 
bringende Regenwassernutzung damit 
möglich ist. Den Aufwand für die Stillle-
gung trägt der Grundstückseigentümer 
selbst.  

(3) Sobald das Grundstück an die öffentlichen 
Abwasseranlagen angeschlossen ist, sind 
Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben und 
Sickeranlagen unverzüglich insgesamt au-
ßer Betrieb zu setzen, zu leeren, zu reini-
gen und zu verfüllen. Auf die Verfüllung 
kann verzichtet werden, wenn eine mit den 
gesetzlichen Bestimmungen und dem 
Wohl der Allgemeinheit in Einklang zu 
bringende Regenwassernutzung damit 
möglich ist. Den Aufwand für die Stillle-
gung trägt der Grundstückseigentümer 
selbst.  

  
(4) Die Kleinkläranlage bzw. die abflusslose 

Grube ist als Bestandteil der Grundstücks-
(4) Die Kleinkläranlage bzw. die abflusslose 

Grube ist als Bestandteil der Grundstücks-
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entwässerungsanlage auf dem anzu-
schließenden Grundstück so zu erstellen, 
dass die Abfuhr des Abwassers aus ab-
flusslosen Gruben bzw. des Schlamms aus 
Kleinkläranlagen durch Entsorgungsfahr-
zeuge möglich ist. Die Stadt kann insbe-
sondere verlangen, dass die Zufahrt zur 
Kleinkläranlage bzw. zur abflusslosen 
Grube ermöglicht und in verkehrssicherem 
Zustand gehalten wird, und dass störende 
Bepflanzungen und Überschüttungen von 
Schachtdeckeln beseitigt werden. In die 
Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben 
dürfen die in § 7 aufgeführten Stoffe nicht 
eingeleitet werden. 

entwässerungsanlage auf dem anzu-
schließenden Grundstück so zu erstellen, 
dass die Abfuhr des Abwassers aus ab-
flusslosen Gruben bzw. des Schlamms aus 
Kleinkläranlagen durch Entsorgungsfahr-
zeuge möglich ist. Die Stadt kann insbe-
sondere verlangen, dass die Zufahrt zur 
Kleinkläranlage bzw. zur abflusslosen 
Grube ermöglicht und in verkehrssicherem 
Zustand gehalten wird, und dass störende 
Bepflanzungen und Überschüttungen von 
Schachtdeckeln beseitigt werden. In die 
Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben 
dürfen die in § 8 aufgeführten Stoffe nicht 
eingeleitet werden. 

  
(5) Die Stadt oder der von ihr beauftragte Un-

ternehmer räumt die Kleinkläranlage bzw. 
abflusslose Grube und fährt den Schlamm 
aus Kleinkläranlagen bzw. das Abwasser 
aus abflusslosen Gruben mindestens ein-
mal pro Jahr ab. Die Stadt bestimmt den 
genauen Zeitpunkt, zu dem die Durchfüh-
rung der Entsorgung beabsichtigt ist. Ein 
Anspruch des Grundstückseigentümers 
besteht insoweit nicht. 

(5) Die Stadt oder der von ihr beauftragte Un-
ternehmer räumt die Kleinkläranlage bzw. 
abflusslose Grube und fährt den separier-
ten Schlamm aus Kleinkläranlagen bzw. 
das Abwasser aus abflusslosen Gruben 
bei Bedarf, mindestens jedoch einmal pro 
Jahr ab. Die Stadt bestimmt den genauen 
Zeitpunkt, zu dem die Durchführung der 
Entsorgung beabsichtigt ist. Ein Anspruch 
des Grundstückseigentümers besteht in-
soweit nicht. Der Grundstückseigentümer 
bzw. die diesem Gleichgestellten entspre-
chend § 4 Abs.1, 4 bis 6 sind verpflichtet, 
einen Bedarf rechtzeitig der Stadt oder 
dem von ihr beauftragten Unternehmer an-
zuzeigen. 

  
 (6) Die Durchführung der Entsorgung erfolgt 

nach näherer Bestimmung durch die Stadt, 
die öffentlich bekannt gemacht wird. 

  
§ 19 § 18 

Eigentum am Abwasser Eigentum am Abwasser 
  
Die Abwässer werden mit der Einleitung in die 
öffentlichen Abwasseranlagen, die Schlämme 
aus Kleinkläranlagen und das Abwasser aus 
abflusslosen Gruben mit Übernahme in das 
Entsorgungsfahrzeug Eigentum der Stadt. 
Darin vorgefundene Wertgegenstände werden 
als Fundsache behandelt. 

Die Abwässer werden mit der Einleitung in die 
öffentlichen Abwasseranlagen, die Schlämme 
aus Kleinkläranlagen und das Abwasser aus 
abflusslosen Gruben mit Übernahme in das 
Entsorgungsfahrzeug Eigentum der Stadt. 
Darin vorgefundene Wertgegenstände werden 
als Fundsache behandelt. 

 
 

 

IV. Teil – Anzeigepflicht, Haftung Ord-
nungswidrigkeiten 

IV. Teil – Anzeigepflicht, Haftung Ord-
nungswidrigkeiten 

  
§ 20 § 19 

Anzeigepflicht Anzeigepflicht 
  
(1) Der Stadt sind anzuzeigen: (1) Der Stadt sind anzuzeigen: 
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1. binnen eines Monats nach Erklärung 

der Auflassung: der Erwerb oder die 
Veräußerung eines an die öffentlichen 
Abwasseranlagen angeschlossenen 
Grundstücks; 

1. binnen eines Monats nach Erklärung 
der Auflassung: der Erwerb oder die 
Veräußerung eines an die öffentlichen 
Abwasseranlagen angeschlossenen 
Grundstücks; 

2. binnen eines Monats die bei Inkrafttre-
ten dieser Satzung vorhandenen ab-
flusslosen Gruben und Kleinkläranla-
gen sowie die vorhandenen Anschlüs-
se an die öffentlichen Abwasseranla-
gen. 

2. binnen eines Monats die bei Inkrafttre-
ten dieser Satzung vorhandenen ab-
flusslosen Gruben und Kleinkläranla-
gen sowie die vorhandenen Anschlüs-
se an die öffentlichen Abwasseranla-
gen. 

  
Entsprechendes gilt beim Erbbaurecht o-
der einem sonstigen dinglichen baulichen 
Nutzungsrecht. Anzeigepflichtig sind der 
Veräußerer und der Erwerber des Eigen-
tums am Grundstück bzw. der dinglichen 
Rechte. 

Entsprechendes gilt beim Erbbaurecht o-
der einem sonstigen dinglichen baulichen 
Nutzungsrecht. Anzeigepflichtig sind der 
Veräußerer und der Erwerber des Eigen-
tums am Grundstück bzw. der dinglichen 
Rechte. 

  
(2) Unverzüglich haben der Grundstücksei-

gentümer und die sonst zur Nutzung des 
angeschlossenen Grundstücks oder einer 
Wohnung entsprechend § 3 Abs. 1 bis 5 
berechtigten Personen der Stadt mitzutei-
len: 

(2) Unverzüglich haben der Grundstücksei-
gentümer und die sonst zur Nutzung des 
angeschlossenen Grundstücks oder einer 
Wohnung entsprechend § 4 Abs. 1, 4 bis 6 
berechtigten Personen der Stadt mitzutei-
len: 

  
1. Änderungen der Beschaffenheit, der 

Menge und des zeitlichen Anfalls des 
Abwassers; 

1. Änderungen der Beschaffenheit, der 
Menge und des zeitlichen Anfalls des 
Abwassers; 

2. wenn gefährliche oder schädliche Stof-
fe in die öffentlichen Abwasseranlagen 
gelangen oder damit zu rechnen ist; 

2. wenn gefährliche oder schädliche Stof-
fe in die öffentlichen Abwasseranlagen 
gelangen oder damit zu rechnen ist; 

3. 3. den zusätzlichen Entleerungsbedarf 
der abflusslosen Gruben und Klein-
kläranlagen. 

3. den zusätzlichen Entleerungsbedarf 
der abflusslosen Gruben und Klein-
kläranlagen. 

  
(3) Wird eine Grundstücksentwässerungsan-

lage – auch nur vorübergehend – außer 
Betrieb gesetzt, hat der Grundstückseigen-
tümer diese Absicht so frühzeitig mitzutei-
len, dass der Grundstücksanschluss recht-
zeitig verschlossen oder beseitigt werden 
kann. 

(3) Wird eine Grundstücksentwässerungsan-
lage – auch nur vorübergehend – außer 
Betrieb gesetzt, hat der Grundstückseigen-
tümer diese Absicht so frühzeitig mitzutei-
len, dass der Grundstücksanschluss recht-
zeitig verschlossen oder beseitigt werden 
kann. 

  
§ 21 § 20 

Haftung der Stadt Haftung der Stadt 
  
(1) Werden die öffentlichen Abwasseranlagen 

durch Betriebsstörungen, die die Stadt 
nicht zu vertreten hat, vorübergehend ganz 
oder teilweise außer Betrieb gesetzt oder 
treten Mängel oder Schäden auf, die durch 
Rückstau infolge von Naturereignissen wie 
Hochwasser, Starkregen oder Schnee-
schmelze oder durch Hemmungen im Ab-

(1) Werden die öffentlichen Abwasseranlagen 
durch Betriebsstörungen, die die Stadt 
nicht zu vertreten hat, vorübergehend ganz 
oder teilweise außer Betrieb gesetzt oder 
treten Mängel oder Schäden auf, die durch 
Rückstau infolge von Naturereignissen wie 
Hochwasser, Starkregen oder Schnee-
schmelze oder durch Hemmungen im Ab-
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wasserablauf verursacht werden, so er-
wächst daraus kein Anspruch auf Scha-
denersatz. Ein Anspruch auf Ermäßigung 
oder auf Erlass der Gebühren entsteht in 
keinem Fall. 

wasserablauf verursacht werden, so er-
wächst daraus kein Anspruch auf Scha-
denersatz. Ein Anspruch auf Ermäßigung 
oder auf Erlass der Gebühren entsteht in 
keinem Fall. 

  
(2) Die Verpflichtung des Grundstückseigen-

tümers zur Sicherung gegen Rückstau (§ 
16) bleibt unberührt. 

(2) Die Verpflichtung des Grundstückseigen-
tümers zur Sicherung gegen Rückstau (§ 
15) bleibt unberührt. 

  
(3) Unbeschadet des § 2 des Haftpflichtgeset-

zes haftet die Stadt nur für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit. 

(3) Unbeschadet des § 2 des Haftpflichtgeset-
zes haftet die Stadt nur für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit. Diese Haftungsein-
schränkung gilt nicht für die Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

  
§ 22 § 21 

Haftung der Benutzer Haftung der Benutzer 
  
(1) Der Grundstückseigentümer und die sons-

tigen Benutzer der öffentlichen Abwasser-
anlagen haften für schuldhaft verursachte 
Schäden, die infolge einer unsachgemä-
ßen oder den Bestimmungen dieser Sat-
zung widersprechenden Benutzung oder 
infolge eines mangelhaften Zustandes der 
Grundstücksentwässerungsanlagen ent-
stehen. 

(1) Der Grundstückseigentümer und die sons-
tigen Benutzer der öffentlichen Abwasser-
anlagen haften für schuldhaft verursachte 
Schäden, die infolge einer unsachgemä-
ßen oder den Bestimmungen dieser Sat-
zung widersprechenden Benutzung oder 
infolge eines mangelhaften Zustandes der 
Grundstücksentwässerungsanlagen ent-
stehen. 

  
(2) Sie haben die Stadt von Ersatzansprüchen 

Dritter freizustellen, die wegen solcher 
Schäden geltend gemacht werden.  

(2) Sie haben die Stadt von Ersatzansprüchen 
Dritter freizustellen, die wegen solcher 
Schäden geltend gemacht werden.  

  
(3) Gehen derartige Schäden auf mehrere 

Grundstücksentwässerungsanlagen zu-
rück, so haften deren Eigentümer oder Be-
nutzer als Gesamtschuldner. 

(3) Gehen derartige Schäden auf mehrere 
Grundstücksentwässerungsanlagen zu-
rück, so haften deren Eigentümer oder Be-
nutzer als Gesamtschuldner. 

  
§ 23 § 22 

Ordnungswidrigkeiten Ordnungswidrigkeiten 
  
(1) Ordnungswidrig i.S. von § 5 Abs. 2 GO 

handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
(1) Ordnungswidrig i. S. von § 3 Abs. 2 

BbgKVerf handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

  
 1. entgegen § 3 Abs. 1 unverschmutztes 

Abwasser, welches zur Gewinnung von 
Wärme abgekühlt wurde oder Nieder-
schlags- oder Grundwasser, welches 
ohne Gefährdung des Wohls der All-
gemeinheit verregnet, versickert, ver-
rieselt oder in ein Gewässer eingeleitet 
werden kann, in die Abwasseranlagen 
einleitet, 

1. entgegen § 6 Abs. 1 bis 3 von der Ein-
leitung ausgeschlossene Abwässer 

2. entgegen § 7 Abs. 1 bis 3 von der Ein-
leitung ausgeschlossene Abwässer 
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oder Stoffe in öffentliche Abwasseran-
lagen einleitet oder die vorgeschriebe-
nen Grenzwerte für einleitbares Ab-
wasser nicht einhält;  

oder Stoffe in öffentliche Abwasseran-
lagen einleitet oder die vorgeschriebe-
nen Grenzwerte für einleitbares Ab-
wasser nicht einhält; 

2. entgegen § 7 Abs. 1 Abwasser ohne 
Vorbehandlung oder Speicherung in öf-
fentliche Abwasseranlagen einleitet; 

3. entgegen § 8 Abs. 1 Abwasser ohne 
Vorbehandlung oder Speicherung in öf-
fentliche Abwasseranlagen einleitet; 

3. entgegen § 7 Abs. 3 fäkalienhaltiges 
Abwasser ohne ausreichende Vorbe-
handlung in öffentliche Abwasseranla-
gen einleitet, die nicht an ein öffentli-
ches Klärwerk angeschlossen sind; 

4. entgegen § 8 Abs. 3 fäkalienhaltiges 
Abwasser ohne ausreichende Vorbe-
handlung in öffentliche Abwasseranla-
gen einleitet, die nicht an ein öffentli-
ches Klärwerk angeschlossen sind; 

4. entgegen § 7 Abs. 4 gewerbliche, in-
dustrielle sowie vergleichbare Abwäs-
ser, die der Beseitigungspflicht nicht 
unterliegen, ohne besondere Geneh-
migung der Stadt in öffentliche Abwas-
seranlagen einleitet; 

5. entgegen § 8 Abs. 4 gewerbliche, in-
dustrielle sowie vergleichbare Abwäs-
ser, die der Beseitigungspflicht nicht 
unterliegen, ohne besondere Geneh-
migung der Stadt in öffentliche Abwas-
seranlagen einleitet; 

5. entgegen § 7 Abs. 5b) die notwendige 
Entleerung und Reinigung der Ab-
scheider nicht rechtzeitig vornimmt; 

6. entgegen § 8 Abs. 4c) die notwendige 
Entleerung und Reinigung der Ab-
scheider nicht rechtzeitig vornimmt; 

6. entgegen § 7 Abs. 6 Abwasser in öf-
fentliche Abwasseranlagen einleitet, 
dessen Schadstoffkonzentration die 
dort vorgegebenen Grenzwerte über-
schreitet; 

7. entgegen § 8 Abs. 5 Abwasser in öf-
fentliche Abwasseranlagen einleitet, 
dessen Schadstoffkonzentration die 
dort vorgegebenen Grenzwerte über-
schreitet; 

7. entgegen § 7 Abs. 8 der Stadt nicht 
unverzüglich mitteilt, dass gefährliche 
oder schädliche Stoffe in öffentliche 
Abwasseranlagen gelangt sind; 

8. entgegen § 8 Abs. 8 der Stadt nicht 
unverzüglich mitteilt, dass gefährliche 
oder schädliche Stoffe in öffentliche 
Abwasseranlagen gelangt sind; 

8. entgegen § 7 Abs. 9 der Stadt nicht 
unverzüglich mitteilt, dass die Abwas-
sermenge und – zusammensetzung 
sich wesentlich geändert haben; 

9. entgegen § 8 Abs. 9 der Stadt nicht 
unverzüglich mitteilt, dass die Abwas-
sermenge und –zusammensetzung 
sich wesentlich geändert haben; 

9. entgegen § 13 Abs. 1 einen Anschluss 
an öffentliche Abwasseranlagen ohne 
schriftliche Zustimmung der Stadt her-
stellt, benutzt oder ändert; 

10. entgegen § 12 Abs. 1 einen Anschluss 
an öffentliche Abwasseranlagen ohne 
schriftliche Zustimmung der Stadt her-
stellt, benutzt oder ändert; 

10. entgegen § 15 Abs. 2 Zerkleinerungs-
geräte oder ähnliche Geräte an eine 
Grundstücksentwässerungsanlage an-
schließt; 

11. entgegen § 14 Abs. 2 Zerkleinerungs-
geräte oder ähnliche Geräte an eine 
Grundstücksentwässerungsanlage an-
schließt; 

11. entgegen § 17 Abs. 1 die Grund-
stücksentwässerungsanlage vor Ab-
nahme in Betrieb nimmt; 

12. entgegen § 16 Abs. 1 die Grund-
stücksentwässerungsanlage vor Ab-
nahme in Betrieb nimmt; 

12. entgegen § 20 seinen Anzeigepflichten 
gegenüber der Stadt nicht, nicht richtig 
oder nicht rechtzeitig nachkommt; 

13. entgegen § 19 seinen Anzeigepflichten 
gegenüber der Stadt nicht, nicht richtig 
oder nicht rechtzeitig nachkommt; 

13. entgegen § 24 Abs. 1 und Abs. 2 sei-
nen Anpassungspflichten nicht, nicht 
richtig oder nicht rechtzeitig nach-
kommt; 

14. entgegen § 23 Abs. 1 seinen Anpas-
sungspflichten nicht, nicht richtig oder 
nicht rechtzeitig nachkommt; 

14. entgegen § 24 Abs. 1 Satz 2 seinen 
Anzeigepflichten gegenüber der Stadt 
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
nachkommt; 

15. entgegen § 23 Abs. 1 Satz 2 seinen 
Anzeigepflichten gegenüber der Stadt 
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
nachkommt; 
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15. entgegen § 24 Abs. 2 Satz 2 die Au-
ßerbetriebsetzung oder Anpassungs-
maßnahmen ohne schriftliche Zustim-
mung der Stadt durchführt. 

16. entgegen § 23 Abs. 1 Satz 2 die Au-
ßerbetriebsetzung oder Anpassungs-
maßnahmen ohne schriftliche Zustim-
mung der Stadt durchführt. 

  
(2) Ordnungswidrigkeiten können bei vorsätz-

licher Begehung mit einer Geldbuße ge-
ahndet werden. Die Höhe der Geldbuße 
bestimmt sich im Einzelfall nach den Vor-
schriften des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten (OWiG) in der jeweils geltenden 
Fassung. 

(2) Ordnungswidrigkeiten können bei vorsätz-
licher und fahrlässiger Begehung mit einer 
Geldbuße geahndet werden. Die Höhe der 
Geldbuße bestimmt sich im Einzelfall nach 
den Vorschriften des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten (OWiG) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

  
(3) Die Vorschriften des Verwaltungsvollstre-

ckungsrechts bleiben unberührt. 
(3) Die Vorschriften des Verwaltungsvollstre-

ckungsrechts bleiben unberührt. 
  

V. Teil: Übergangs- und Schlussbestim-
mungen 

V. Teil: Übergangs- und Schlussbestim-
mungen 

  
§ 24 § 23 

Anpassungspflichten Anpassungspflichten 
  
(1) Bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits 

vorhandene Grundstücksentwässerungs-
anlagen, Kleinkläranlagen und abflusslose 
Gruben, die nicht den Anforderungen die-
ser Satzung entsprechen, sind innerhalb 
von sechs Monaten vom Grundstücksei-
gentümer auf seine Kosten außer Betrieb 
zu nehmen oder anzupassen. Die Durch-
führung der Anpassungsmaßnahmen ist 
der Stadt unverzüglich schriftlich anzuzei-
gen. Auf Antrag des Grundstückseigentü-
mers kann die Frist aus technischen oder 
wirtschaftlichen Gründen von der Stadt 
angemessen verlängert werden.  

Bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits vor-
handene Grundstücksentwässerungsanlagen, 
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben, die 
nicht den Anforderungen dieser Satzung ent-
sprechen, sind innerhalb von sechs Monaten 
vom Grundstückseigentümer auf seine Kosten 
außer Betrieb zu nehmen oder anzupassen. 
Die Durchführung der Anpassungsmaßnah-
men ist der Stadt unverzüglich schriftlich an-
zuzeigen. Auf Antrag des Grundstückseigen-
tümers kann die Frist aus technischen oder 
wirtschaftlichen Gründen von der Stadt ange-
messen verlängert werden.  

  
(2) Zur Zeit unbesetzt  
  

§ 25 § 24 
Grundstücke im Eigentum des Volkes Grundstücke im Eigentum des Volkes 

  
Bei Grundstücken, die im Grundbuch noch als 
Eigentum des Volkes eingetragen sind, tritt an 
die Stelle des Grundstückseigentümers nach 
den Vorschriften dieser Satzung der Verfü-
gungsberechtigte im Sinne von § 6 Abs. 1 des 
Gesetzes über die Feststellung der Zuordnung 
von ehemals volkseigenem Vermögen (Ver-
mögenszuordnungsgesetz – VZOG) vom 
22.03.1991 (BGBl. I S. 766) i.d.F. vom 
03.08.1992 (BGBl. l S. 1464). 

Bei Grundstücken, die im Grundbuch noch als 
Eigentum des Volkes eingetragen sind, tritt an 
die Stelle des Grundstückseigentümers nach 
den Vorschriften dieser Satzung der Verfü-
gungsberechtigte im Sinne von § 6 Abs. 1 des 
Gesetzes über die Feststellung der Zuordnung 
von ehemals volkseigenem Vermögen (Ver-
mögenszuordnungsgesetz – VZOG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 29. März 
1994 (BGBl. I S. 709), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 3. Juli 2009 
(BGBl. I S. 1688). 
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§ 26 § 25 
Inkrafttreten Inkrafttreten 

  
Die Neufassung der Satzung über die öffentli-
che Abwasserbeseitigung tritt zum 01.01.2005 
in Kraft. 

Die Satzung über die öffentliche Abwasserbe-
seitigung der Stadt Hennigsdorf tritt zum 
01.01.2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat-
zung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
der Stadt Hennigsdorf vom 24.11.2004 
(BV0136/2004) außer Kraft 
 

  
  
Hennigsdorf, 25.11.2004 Hennigsdorf, 03.11.2011 
  
  
  
Schulz Schulz 
Bürgermeister Bürgermeister 
  
  
Vorstehende von der Stadtverordnetenver-
sammlung in ihrer Sitzung am 24.11.2004 be-
schlossene Satzung über die öffentliche Ab-
wasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

  
  
Hennigsdorf, 01.12.2004  
  
  
  
Schulz  
Bürgermeister  
 


